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A. Einleitung

„Economic Security is National Security.“1 Dieses Leitmotiv der US-Sicherheitspolitik von
2018 verdeutlicht, dass dem Sicherheitsbegriff zunehmend auch eine wirtschaftliche
Dimension beigemessen wird.2 Diese Entwicklung zeigt sich neben den USA auch in der
EU, die zuletzt sogar eine eigene Economic Security Strategy entwickelt hat, um Wirtschafts-
und Sicherheitspolitik besser zu koordinieren.3

Maßnahmen der Ausfuhrkontrolle bewegen sich dabei seit jeher im Spannungsfeld von
Wirtschafts- und Sicherheitspolitik. Ein besonderer Fokus liegt hier auf der Kontrolle von
Gütern, die sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden können („Dual-Use-Güter“).
Dies lässt sich zunächst darauf zurückführen, dass aufgrund der technologischen Entwick-
lung die Grenze zwischen Rüstungsgütern und zivilen Gütern zunehmend verschwimmt,
wie etwa die Nutzung ziviler Drohnen im Ukrainekrieg zeigt.4 Hochtechnisierte Dual-Use-
Güter werden zudem vermehrt als sicherheitsrelevante Technologien eingestuft.5 Verschärf-
te  Ausfuhrkontrollen sollen hier Technologieabfluss verhindern und bestehende technolo-
gische Vorherrschaften sichern.6 Vor diesem Hintergrund ließ sich in den letzten Jahren ein
globaler Trend zur Verschärfung von Ausfuhrkontrollen bei Dual-Use-Gütern beobachten,
der nachfolgend genauer untersucht werden soll.

Nach einem kurzen Überblick über die historische Entwicklung der internationalen
Vereinbarungen zur Ausfuhrkontrolle (B.) wird die aktuelle Staatenpraxis untersucht und
verglichen, um gemeinsame Grundstrukturen und Unterschiede herauszuarbeiten (C.).
Darauf folgt eine Einordnung der Staatenpraxis in den Regelungsrahmen des Völkerrechts
(D.) und ein abschließendes Fazit (E.).

B. Historische Entwicklung internationaler Ausfuhrkontrollregime für Dual-Use-Güter

I. COCOM

Während sich Ausfuhrkontrollen im weiteren Sinne historisch bis zu den Anfängen des
internationalen Handels zurückverfolgen lassen,7 wurde das erste moderne Ausfuhrkont-
rollgesetz in Friedenszeiten für Dual-Use-Güter erst 1949 mit dem Export Control Act

1 National Security Strategy of the United States of America vom 18. Dezember 2017, 17, erhältlich im
Internet: https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-
0905.pdf (besucht am 11. Dezember 2024).

2 Whang, Security and Human Rights 31 (2020), 11 (25); Hrynkiv, Journal of World Trade 56 (2022), 633
(643); Hrynkiv/Lavrijssen, Journal of World Trade 58 (2024), 61 (65).

3 Gemeinsame Mitteilung an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat und den Rat über eine
"Europäische Strategie für wirtschaftliche Sicherheit" vom 20.6.2023, JOIN/2023/20 final; erhältlich im
Internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52023JC0020 (besucht am
11. Dezember 2024).

4 Svetlicinii/Su, World Trade Review 2024, 1 (4).
5 Hrynkiv/Lavrijssen, Journal of World Trade 58 (2024), 61 (62); Brunel, Journal of Business and Technol-

ogy Law 19 (2023), 1 (10).
6 Svetlicinii/Su, World Trade Review 2024, 1 (5).
7 So erließ bereits Karl der Große 805 Ausfuhrbeschränkungen für fränkische Schwerter und Rüstungen,
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(ECA) in den USA erlassen.8 Im Zuge der beginnenden Blockkonfrontation nach Ende des
Zweiten Weltkrieges sollte so der Abfluss von militärisch nutzbaren Technologien in den
Ostblock verhindert werden.9 Zur Koordinierung der Ausfuhrkontrollen innerhalb der
westlichen Allianz wurde in der Folge unter Führung der USA das Coordinating Commit-
tee on Multilateral Export Controls (COCOM) etabliert, eine informelle Vereinbarung
ohne völkerrechtliche Bindungswirkung zwischen den NATO-Staaten (ohne Island), Aus-
tralien und Japan.10 Zentraler Ansatz des COCOM war es, Staaten zu bestimmen, gegen
die sich die Ausfuhrkontrollen richteten und Listen mit zu kontrollierenden Gütern zu erar-
beiten.11 Zwar wurden beide Parameter nicht veröffentlicht, sie ergaben sich jedoch regel-
mäßig aus den nationalen Kontrolllisten.12 Dual-Use-Güter wurden dabei auf der
Industrieliste erfasst, die neben den Listen für konventionelle Rüstungsgüter und Kernener-
gie die dritte Säule des COCOM-Listenregimes bildete.13 Bei bestimmten Gütern war vor
Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung zudem die Zustimmung aller COCOM-Mitglieder
erforderlich, wodurch jedem Staat ein Vetorecht zustand.14 Trotz seines jahrzehntelangen
Bestehens beruhte das COCOM als unverbindliches politisches Instrument bis zu seiner
Auflösung 1994 jedoch auf dem Konsens der beteiligten Staaten. Eine nach Ende des Ost-
West-Konflikts vorgeschlagene Verrechtlichung15 wurde nicht aufgegriffen.

II. Weitere Entwicklung im 20. Jahrhundert

Parallel zum COCOM entstanden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weitere kon-
sensbasierte internationale Nichtverbreitungs- und Kontrollübereinkommen.16 Im Bereich
der Nukleartechnik wurden in den 1970er-Jahren zum Zweck der Nichtverbreitung von
Nuklearwaffen und militärisch nutzbarer Nukleartechnik das Zangger-Komitee und die
Nuclear Suppliers Group (NSG) gegründet.17 Um die Ausfuhrkontrolle von Bio- und Che-
miewaffen zu verbessern, wurde 1985 die Australische Gruppe etabliert; 1987 folgte zudem
das Trägertechnologie-Kontrollregime (MTCR).18 Trotz unterschiedlicher Kontrollgegen-
stände weisen die Übereinkommen strukturelle Gemeinsamkeiten auf. So stellen sie unver-
bindliches soft law dar und arbeiten mit Güterlisten, die von den Teilnehmerstaaten in nati-

8 die als besonders fortschrittlich galten, vgl. Steiger, Die Ordnung der Welt, 229; Bauer, Karl der Große als
Gesetzgeber der Sachsen, 148.

8 Zhang, Drexel Law Review 15 (2023), 47 (59).
9 Ibid.; Großfeld/Junker, CoCom im IWR, 14 f.
10 Gründungsmitglieder waren neben den USA das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien, die Nieder-

lande, Belgien und Luxemburg; die restlichen Mitglieder kamen später hinzu, vgl. Großfeld/Junker,
CoCom im IWR, 3, 19; Dursht, Cardozo Law Review 19 (1997), 1079 (1098); Brunel, Journal of Busi-
ness and Technology Law 19 (2023), 1 (41).

11 Großfeld/Junker, CoCom im IWR, 24 f.
12 Ibid., 24.
13 Dursht, Cardozo Law Review 19 (1997), 1079 (1099 f.).
14 Ibid., 1011.
15 Oeter, RabelsZ 55 (1991), 436 (455 ff.).
16 Ghori, Export Restrictions and Export Controls, 273.
17 Dabei fokussierte sich das Zangger-Komitee auf die Kontrolle militärisch nutzbarer Technologie, während

im Rahmen der NSG auch eine Dual-Use-Liste erarbeitet wurde, vgl. Zhang, Drexel Law Review 15
(2023), 47 (94).

18 Ibid., 88f.
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onales Recht überführt werden sollen.19 Das COCOM war in dieser Hinsicht prägend für
die Entwicklung internationaler Ausfuhrkontrollvereinbarungen.

III. Wassenaar-Arrangement

Nachfolger des COCOM wurde ab 1996 das strukturell ähnlich aufgebaute Wassenaar-
Arrangement, dem auch die ehemaligen Ostblockstaaten inklusive Russlands angehören.20

Anders als das COCOM richtet sich das Wassenaar-Arrangement grundsätzlich nicht gegen
bestimmte Staaten.21 Eine Gemeinsamkeit mit dem COCOM ist jedoch die Erarbeitung
von Güterlisten. Allerdings beschränkt sich das Wassenaar-Arrangement auf konventionelle
Rüstungskontrolle, sodass nur zwischen Militärgüterliste und Dual-Use-Güter-Liste unter-
schieden wird.22 Die Erteilung bzw. Ablehnung von Ausfuhrgenehmigungen über gelistete
Güter müssen die beteiligten Mitglieder melden, im Gegensatz zum COCOM besteht
jedoch kein Vetorecht.23 Auch ist nach dem Wassenaar-Arrangement keine Konsultation
der Mitglieder mehr notwendig, bevor eine Ausfuhrgenehmigung für Güter erteilt wird, die
ein anderer Staat verweigert hat.24 Neben den Kontrolllisten haben die Mitgliedsstaaten
zudem Best-Practice-Guidelines entwickelt, die auf eine Vereinheitlichung der Kontroll-
standards hinwirken sollen.25

Die Kontrolllisten wurden in den drei Jahrzehnten seit Gründung des Wassenaar-
Arrangements kontinuierlich erweitert.26 Dies zeigt das Bestreben der beteiligten Staaten,
nicht von der technologischen Entwicklung überholt zu werden.27 Dennoch ist auch das
Wassenaar-Arrangement völkerrechtlich unverbindlich und jede Änderung beruht auf dem
Konsens der beteiligten Staaten.28 Zuletzt kam so die Erweiterung der Listen aufgrund geo-
politischer Spannungen nur stockend voran.29 Diese Entwicklung hat sich seit der rus-
sischen Invasion in der Ukraine 2022 weiter verschärft, sodass das Wassenaar-Arrangement

19 Ibid., 89.
20 Dursht, Cardozo Law Review 19 (1997), 1079 (1081); Brunel, Journal of Business and Technology Law

19 (2023), 1 (41).
21 Zhang, Drexel Law Review 15 (2023), 47 (86); allerdings war jedenfalls in den 1990er-Jahren noch aner-

kannt, dass eine verantwortliche Ausfuhrpraxis in die vier Unrechtsstaaten Iran, Irak, Libyen und Nord-
korea Voraussetzung für die Aufnahme in das COCOM war, vgl. Dursht, Cardozo Law Review 19 (1997),
1079 (1109); Brunel, Journal of Business and Technology Law 19 (2023), 1 (41).

22 Zhang, Drexel Law Review 15 (2023), 47 (76); die „Dual-Use-List“ enthält zudem Unterlisten für beson-
ders sensible Güter („Sensitive List“ und „Very Sensitive List“), vgl. List of Dual-Use Goods and Techno-
logies and Munitions List, WA-LIST (23) 1, 171 ff., erhältlich im Internet unter https://www.was-
senaar.org/app/uploads/2023/12/List-of-Dual-Use-Goods-and-Technologies-Munitions-List-2023-
1.pdf (besucht am 18.11.2024).

23 Dursht, Cardozo Law Review 19 (1997), 1079 (1113); Brunel, Journal of Business and Technology Law
19 (2023), 1 (41).

24 Dursht, Cardozo Law Review 19 (1997), 1079 (1113).
25 Zhang, Drexel Law Review 15 (2023), 47 (82 ff.); die Guidelines selbst sind erhältlich im Internet unter:

https://www.wassenaar.org/best-practices/ (besucht am 28.11.2024).
26 Ghori, Export Restrictions and Export Controls, 273.
27 Ibid., 273.
28 Dursht, Cardozo Law Review 19 (1997), 1079 (1110).
29 Brunel, Journal of Business and Technology Law 19 (2023), 1 (41 f.).
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zunehmend blockiert ist.30 Vor diesem Hintergrund erfolgen Kontrollen vermehrt auch
eigenständig ohne eine multilaterale Listung.31

C. Aktuelle Staatenpraxis

Die staatlichen Ausfuhrkontrollregime wurden im Zuge der Verknüpfung von Sicherheits-
und Wirtschaftsinteressen in den letzten Jahren zunehmend verschärft. Nachfolgend soll
die Entwicklung in der EU (I.), den USA (II.) und China (III.) dargestellt und verglichen
(IV.) werden.

I. Europäische Union

1. Grundlagen

Nach Art. 207 Abs. 1 S. 1 AEUV ist die Ausfuhrpolitik Teil der Gemeinsamen Handelspo-
litik (GHP) der EU. Von ihrer nach Art. 3 Abs. 1 lit. e AEUV ausschließlichen Zuständig-
keit hat die Union insbesondere durch Erlass der Ausfuhr-VO32 und der Dual-Use-VO
(DUVO)33 Gebrauch gemacht. Die in Art. 1 Ausfuhr-VO genannte und primärrechtlich
über Art. 206 AEUV und die Grundrechtecharta der Union abgesicherte Ausfuhrfreiheit ist
dabei das Leitmotiv des europäischen Ausfuhrrechts.34  Sie begründet ein umfassendes
Beschränkungsverbot,35 zu dem die DUVO grundsätzlich in Widerspruch steht. Allerdings
hat bei Ausfuhren von Dual-Use-Gütern die DUVO Vorrang.36

Die erste Fassung der DUVO37 wurde 1994 erlassen und bildete gemeinsam mit dem
GASP-Beschluss 94/94238 das „integrierte System“.39 Während die Verordnung ein auf
gegenseitiger Anerkennung beruhendes System der Exportkontrollgenehmigungen begrün-

30 Chorzempa/von Daniels, Neue US-Exportkontrollen, 4 f.; Brunel, Journal of Business and Technology Law
19 (2023), 1 (43).

31 Svetlicinii/Su, World Trade Review 2024, 1 (10 f.).
32 Verordnung (EU) 2015/479, ABl. EU Nr. L 83/34 vom 11. März 2015, erhältlich im Internet: https://

eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R0479 (besucht am 5.12.2024).
33 Verordnung (EU) 2021/821, ABl. EU Nr. L 206/1 vom 20. Mai 2021, erhältlich im Internet: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R0821 (besucht am 5.12.2021).
34 Ehlers/Pünder, in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 1

Ausfuhr-VO Rn. 6 ff.; Bungenberg, in: von Arnauld/Bungenberg (Hrsg.), Europäische Außenbezie-
hungen, § 11 Rn. 56.

35 Die Norm nennt nur „mengenmäßige Beschränkungen“, zur umfassenden Gewährleistung der Ausfuhr-
freiheit und um einen Gleichlauf mit Art. 34 AEUV und Art. XI:1 GATT zu erreichen erfasst Art. 1 Aus-
fuhr-VO aber auch andere Beschränkungen als „Maßnahmen gleicher Wirkung“, vgl. EuGH, Rs. C83/
94, Leifer, Slg. 1995 I-3235 Rn. 19 ff.;  Lux, in: Dorsch, Zollrecht, Art. 1 Ausfuhr-VO Rn. 11.

36 Das Verhältnis von Art. 1 Ausfuhr-VO und der DUVO ist dabei nicht unumstritten, der Vorrang der
DUVO ist aber anerkannt, vgl. m.w.N. Lux, in: Dorsch, Zollrecht, Art. 1 Ausfuhr-VO Rn. 1.

37 Verordnung (EG) Nr. 3381/94, ABl. EG Nr. L 367/1 vom 19. Dezember 1994, erhältlich im Internet:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31994R3381 (besucht am 5.12.2024).

38 Beschluss 94/942/GASP, ABl. EG Nr. L 367/1 vom 19. Dezember 1994, erhältlich im Internet: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31994D0942 (besucht am 5.12.2024).

39 Karpenstein/Sangi, in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Prä-
ambel Dual-Use-VO Rn. 6.
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dete, wurden durch den GASP-Beschluss Güterlisten aufgestellt.40 Im Jahr 2000 wurde
dieses System zu einem Rechtsakt vergemeinschaftet.41 Weitere Reformen erfolgten 200942

und 202143, wobei die Grundstruktur der Verordnung jedoch erhalten blieb.

2. Listenkontrolle, Art. 3 Abs. 1 DUVO

Nach der Listenkontrolle des Art. 3 Abs. 1 DUVO sind ohne Rücksicht auf ihre individu-
elle Gefährlichkeit oder das Zielland alle Ausfuhren von im Anhang I der DUVO gelisteten
Güter genehmigungspflichtig. Dabei enthält Anhang I Güter, für die in internationalen
Nichtverbreitungs- und Kontrollregimen44 Kontrollen vereinbart wurden. Art. 3 Abs. 1
i.V.m. Anhang I DUVO ist somit das Scharnier, das unverbindliche internationale Verein-
barungen in verbindliches Unionsrecht übersetzt.45 Der Kommission wurde nach Art. 17
Abs. 1 DUVO in Übereinstimmung mit Art. 290 AEUV die Kompetenz übertragen, Lis-
tenänderungen in Anhang I durch delegierte Rechtsakte zu erwirken. Dies gilt aber nur für
die Umsetzung von Änderungen in internationalen Nichtverbreitungs- oder Kontrollregi-
men, an denen sich die Listenkontrolle der Union orientiert.46  Ausgenommen von Kon-
trollen nach Art. 3 Abs. 1 DUVO sind Ausfuhren, die von einer allgemeinen Ausfuhrgeneh-
migung (AGG) der Union nach Art. 12 Abs. 1 lit. d, Art. 2 Nr. 15 i.V.m. Anhang II DUVO
umfasst sind. AGG bestehen für als unbedenklich angesehene Ausfuhren, wobei die Unbe-
denklichkeit sich sowohl aus dem Bestimmungsort als auch aus der Beschaffenheit und der
bezweckten Verwendung des Gutes ergeben kann.47 Zudem können die Mitgliedsstaaten
nach Art. 12 Abs. 1 lit. c, Abs. 6 i.V.m. Art. 2 Nr. 16 DUVO auch nationale AGG erlassen,
die über die unionalen AGG aus Anhang II DUVO hinausgehen.48

3. Catch-All-Kontrollen, Art. 4 und Art. 5 DUVO

Neben einer Listung in Anhang I kann sich eine Genehmigungspflicht auch aus Catch-All-
Klauseln ergeben. Als Auffangtatbestände, die Ausfuhrkontrollen auch für nicht gelistete
Güter anordnen, sollen Catch-All-Klauseln Lücken in der Listenkontrolle schließen.49

Anstatt auf die Sachbeschaffenheit wird auf die voraussichtliche Verwendung abgestellt.50

So wird einerseits eine größere Flexibilität erreicht, andererseits sind Catch-All-Klauseln
auch mit erhöhtem Compliance-Aufwand und größerer Rechtsunsicherheit für Unterneh-

40 Ibid., Rn. 6.
41 Verordnung (EG) Nr. 1334/2000, ABl. EG Nr. L 159/1 vom 22. Juni 2000, erhältlich im Internet: https:/

/eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32000R1334 (besucht am 5.12.2024).
42 Verordnung (EG) Nr. 428/2009, ABl. EU Nr. L 134/1 vom 5. Mai 2009, erhältlich im Internet: https:/

/eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009R0428 (besucht am 5.12.2024).
43 Verordnung (EU) 2021/821, ABl. EU Nr. L 206/1 vom 20. Mai 2021.
44 Anhang I nennt hier das Wassenaar-Arrangement, die Australische Gruppe, das MTCR, die NSG und das

Chemiewaffenübereinkommen (CWÜ).
45 Lux, in: Dorsch, Zollrecht, Art. 3 Dual-Use-VO Rn. 1.
46 ErwG 23 Dual-Use-VO.
47 Lux, in: Dorsch, Zollrecht, Art. 12 Dual-Use-VO Rn. 7.1 ff.; Niestedt, ZfZ 2021, 194 (200).
48 Hiervon machen die Mitgliedstaaten auch Gebrauch, in Deutschland etwa erlässt das BAFA nach § 3

AWV AGG als Allgemeinverfügungen.
49 Karpenstein, Europäisches Exportkontrollrecht für Dual-use-Güter, 121; Karpenstein/Sangi, in: Krenzler/

Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 4 Dual-Use-VO Rn. 1.
50 Ibid.
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men verbunden.51 Während die Catch-All-Klauseln des Art. 4 DUVO durch die Reform
von 2021 weitgehend unverändert geblieben sind,52 war die Einführung einer weiteren
Catch-All-Klausel in Art. 5 DUVO für Cyber-Surveillance-Güter eine zentrale Neuerung
der Reform.53 Nach Art. 5 DUVO sind nun auch Ausfuhren von Gütern für digitale Über-
wachung54 genehmigungspflichtig, wenn sie für interne Repression oder die Begehung
schwerwiegender Verstöße gegen Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht
bestimmt sein können. Im Gegensatz zur handels- und sicherheitspolitisch motivierten
Ausfuhrkontrolle nach Art. 3 und Art. 4 DUVO zeigt sich an Art. 5 DUVO ein neues Ver-
ständnis der Ausfuhrkontrolle, das diese auch als Instrument zum Schutz der Menschen-
rechte ansieht.55 Diese Neuausrichtung beruht auf den Erfahrungen des „Arabischen Früh-
lings“, als aus Europa ausgeführte Güter gezielt für Unterdrückung und Repression
eingesetzt wurden.56 Nach dem Vorschlag der Kommission sollte Überwachungstechnik
sogar eine eigene Kategorie von Dual-Use-Gütern werden, bei der eine Genehmigungs-
pflicht für in einem eigenen Anhang gelistete Güter besteht.57 Im Wassenaar-Arrangement
konnte jedoch keine Einigung hierzu erreicht werden.58 Eine eigene, nicht auf internationa-
len Vereinbarungen beruhende Liste wurde im Hinblick auf die globale Chancengleichheit
der betroffenen Unternehmen als problematisch angesehen.59 Der in Art. 5 DUVO nor-
mierte Kompromiss hat aufgrund der Nichtanwendbarkeit auf rein kommerzielle Anwen-
dungen60 zwar nur einen geringen Anwendungsbereich.61 Für Rechtsunsicherheit sorgen
dennoch die Begriffe „schwerwiegende Verstöße gegen die Menschenrechte“ und „Sorgfalts-
pflicht“.62 Diese sind weder aus dem bisherigen Ausfuhrrecht bekannt, noch werden sie
näher definiert. Gerade im Hinblick auf mögliche strafrechtliche Folgen63 bei Verstößen
werden hier zurecht rechtsstaatliche Bedenken geltend gemacht.64

4. Nationale Ausfuhrkontrollen nach Art. 9 DUVO

Die DUVO sieht verschiedene Möglichkeit für die Mitgliedstaaten vor, nationale Kontroll-
regelungen zu etablieren, die über die DUVO hinausgehen.65 Besondere Relevanz hat dabei
Art. 9 Abs. 1 DUVO, wonach die Mitgliedstaaten aus Gründen der öffentlichen Sicherheit

51 Niestedt, ZfZ 2021, 194 (196).
52 Karpenstein/Sangi, in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 4

Dual-Use-VO Rn. 1.
53 Giesemann, EuZW 2021, 365 (368); Niestedt, ZfZ 2021, 194 (195); Schäffer, EuZW 2023, 695 (696).
54 Zur Definition von „Gütern für digitale Überwachung“ vgl. Art. 2 Nr. 20 Dual-Use-VO
55 Giesemann, EuZW 2021, 365 (371); Lewisch/Stricker, in: HK-AWR, Art. 5 Dual-Use-VO Rn. 2.
56 Giesemann, EuZW 2021, 365 (366); Niestedt, ZfZ 2021, 194 (195).
57 Kommissionsvorschlag über eine neue Dual-Use-Verordnung vom 28. September 2016, COM(2016)

final, 20, erhältlich im Internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016
PC0616 (besucht am 20. Dezemer 2024).

58 Giesemann, EuZW 2021, 365 (368).
59 Niestedt, ZfZ 2021, 194 (195).
60 Vgl. hierzu ErwG Nr. 8 DUVO.
61 Dies gilt gerade in Deutschland, da in Abschnitt B des Teils I der nationalen Ausfuhrliste bereits

bestimmte Güter der Überwachungstechnik national gelistet sind, vgl. Niestedt, ZfZ 2021, 194 (196).
62 Lux, in: Dorsch, Zollrecht, Art. 5 Dual-Use-VO Rn. 15.
63 In Deutschland kann sich eine Strafbarkeit aus § 18 Abs. 5 S. 1 Nr. 1, 2 AWG ergeben. 
64 Niestedt, ZfZ 2021, 194 (198).
65 So sehen etwa Artikel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 und 23 DUVO die Möglichkeit vor, nationale Maßnah-

men zu ergreifen.
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oder aus Menschenrechtserwägungen eine Genehmigungspflicht für nicht in Anhang I
gelistete Güter vorschreiben können, etwa durch nationale Kontrolllisten. Die nationalen
Listen müssen der Kommission und den Mitgliedstaaten nach Art. 9 Abs. 2 DUVO mitge-
teilt werden, zudem erfolgt nach Art. 9 Abs. 4 DUVO eine Veröffentlichung im Amtsblatt
der Union.66 

Besondere Aufmerksamkeit lag zuletzt auf der nationalen Kontrollliste der Niederlande,
die Ausfuhrkontrollen für Halbleiter-Herstellungsausrüstung vorsieht und sich damit insbe-
sondere auf Produkte des Marktführers ASML erstreckt.67 Die Listung geht auf eine poli-
tische Einigung der Niederlande mit Japan und den USA zurück, in der die drei Staaten
eine strengere Ausfuhrkontrollpolitik im Bereich der Halbleitertechnologie vereinbart
haben.68 Dies soll nach den Erwägungen der niederländischen Regierung unerwünschte
Abhängigkeiten vermeiden und die technologische Vorherrschaft der niederländischen
Industrie schützen.69

Zwar eröffnet Art. 9 Abs. 1 DUVO den Staaten durch das Tatbestandsmerkmal der
„öffentlicher Sicherheit“ einen weiten Beurteilungsspielraum, nach Rechtsprechung des
EuGH sind wirtschaftliche Ziele hiervon jedoch nicht umfasst.70 Es muss vielmehr eine
„tatsächliche und hinreichende Gefährdung vorliegen, die ein Grundinteresse der Gesell-
schaft berührt“.71 Die Vereinbarkeit der zur langfristigen Sicherung eines Wettbewerbsvor-
teils ergriffenen niederländischen Regelungen mit Art. 9 Abs. 1 DUVO scheint vor diesem
Hintergrund zweifelhaft.72 Dennoch wurde das Instrument der nationalen Maßnahmen
nach Art. 9 Abs. 1 DUVO in den letzten Jahren zunehmend genutzt, um Kontrollen für
Güter zu etablieren, die nicht in internationalen Vereinbarungen gelistet sind.73

5. Jüngste Entwicklungen

Die russische Invasion in die Ukraine hat erneut das Bewusstsein gestärkt, dass effektive
Ausfuhrkontrollen für die Sicherheit der EU unabdingbar sind und damit eine neue
Reformdebatte angestoßen. Vor diesem Hintergrund hat die Kommission als Teil ihrer Eco-
nomic Security Strategy Anfang 2024 ein Weißbuch zur Ausfuhrkontrolle veröffentlicht.74

66 Art. 10 DUVO ermöglicht Mitgliedstaaten zudem die Nutzung nationaler Kontrolllisten anderer Staaten
zur Begründung einer Genehmigungspflicht im Einzelfall, um eine stärkere Verzahnung der mitglied-
staatlichen Regelungen sowie langfristig Wettbewerbsgleichheit im Binnenmarkt zu schaffen, vgl. Giese-
mann, EuZW 2021, 365 (368 f.).

67 Hrynkiv/Lavrijssen, Journal of World Trade 58 (2024), 61 (62).
68 Ibid
69 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking N384 aan de Voorzitter

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, erhältlich im Internet: https://www.tweedekamer.nl/kamer-
stukken/brieven_regering/detail?id=2023Z04037&did=2023D09406 (besucht am 5.12.2024).

70 EuGH, Rs. 72/83, Campus Oil, Slg. 1984, 2730 Rn. 35.
71 EuGH, Rs. C-54/99, Église de scientology, Slg. 2000, I-1335, Rn. 17; EuGH, Rs. C-171/08, Kommission/

Portugal, Slg. 2010, I-6843, Rn. 73.
72 Hrynkiv/Lavrijssen, Journal of World Trade 58 (2024), 61 (70); hinzu kommen WTO-rechtliche Schwie-

rigkeiten, die unter C. II. näher diskutiert werden.
73 Vgl. für einen Überblick: Zusammenstellung der nationalen Kontrolllisten nach Art. 9 Abs. 4, ABl. EU

Nr. C, C/2024/5580 vom 27. September 2024, erhältlich im Internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX:52024XC05880 (besucht am 6.12.2024).

74 Weißbuch über Ausfuhrkontrollen vom 24. Januar 2024, erhältlich im Internet:  https://eur-lex.eur-
opa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52024DC0025 (besucht am 19. Dezember 2024).
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Dort wird auf die Gefahr der Fragmentierung des Binnenmarktes hingewiesen.75 So beru-
hen die DUVO-Ausfuhrkontrollregelungen weitgehend auf Güterlisten internationaler
Vereinbarungen.76 Aufgrund der Blockade dieser Vereinbarungen in Verbindung mit einem
politischen Willen zu strengeren Kontrollregelungen ließ sich in den letzten Jahren ein
Trend zu mehr nationalen Kontrolllisten beobachten, wodurch sich die Uneinheitlichkeit
der Ausfuhrkontrollregime vergrößerte.77 Der EU fehlt eine einheitliche Ausfuhrkontroll-
strategie.78

Das Weißbuch schlägt neben der besseren Koordination nationaler Ausfuhrkontrollen
vor allem die Ausweitung des Anhangs I DUVO vor.79 Selbst eine wegen Art. 17 Abs. 1 lit. a
DUVO nur über ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren mögliche Erweiterung der EU-
Güterlisten über die Listen der internationalen Nichtverbreitungsregime hinaus wird im
Weißbuch erstmals erwogen.80 Dies hat gemischte Reaktionen hervorgerufen. Insbesondere
von der Industrie wurde eine größere Harmonisierung der Kontrollpraxis und eine bessere
Koordination der nationalen Kontrollregelungen begrüßt.81 Unilaterale Ausfuhrkontrollen
außerhalb internationaler Vereinbarungen wurden allerdings auch kritisiert. So betont etwa
der Verband der Chemischen Industrie (VCI), dass solche Kontrollen nur als ultima ratio
und in Kooperation mit Partnerstaaten in Betracht gezogen werden sollten.82 Einige Mit-
gliedstaaten haben ebenfalls Bedenken im Hinblick auf eine zu starke Rolle der Kommis-
sion.83

Ausfuhrbeschränkungen für Dual-Use-Güter ergeben sich neben der DUVO zudem
aus Sanktionsverordnungen basierend auf Art. 215 AEUV.84 Prominentes Beispiel hierfür
ist die seit 2022 mehrfach erweiterte Russland-Sanktionsverordnung (RSVO), die in Art. 2
Abs. 1 auf Anhang I DUVO verweist und damit ein Ausfuhrverbot für Dual-Use-Güter
nach Russland aufstellt.85 Daneben etabliert sie auch Beschränkungen für nicht im Anhang
I DUVO gelistete Güter etwa im Bereich der Hochtechnologie.86 Auch im EU-Sanktions-
recht zeigt sich somit der Trend zu einer restriktiven Kontrollpraxis.

75 Ibid., 6.
76 Autonome EU-Kontrollen sind vor allem nach Art. 5 DUVO möglich, vgl. ibid., 7.
77 Ibid., 9.
78 Ibid., 11.
79 Ibid., 13 f.
80 Ibid., 14.
81 Vgl. etwa DIHK-Stellungnahme zur Konsultation der EU zum Weißbuch Ausfuhrkontrolle vom 30.

April 2024, erhältlich im Internet unter: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/
initiatives/14144-Weißbuch-uber-Ausfuhrkontrollen/F3464796_de (besucht am 21. Dezember 2024). 

82 VCI-Stellungnahme zur Konsultation der EU zum Weißbuch über Ausfuhrkontrolle vom 29. April 2024,
erhältlich im Internet unter: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/
14144-Weißbuch-uber-Ausfuhrkontrollen/F3464776_de (besucht am 21. Dezember 2024).

83 Bromley/Brockmann, A Tale of Two Systems: Alignment, Divergence and Coordination in EU and US
Dual-use Export Controls, 8.

84 Karpenstein/Sangi, in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 1
Dual-Use-VO Rn. 5.

85 Verordnung Nr. 833/2014, Abl. EU Nr. L 229/1 vom 31. Juli 2014, erhältlich im Internet: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02014R0833-20241029 (besucht am 02.01.2025).

86 Pelz/Sachs, UKuR 2022, 9 (10).
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6. Fazit zur EU-Praxis

Die DUVO orientiert sich an den internationalen Kontrollvereinbarungen. Im Kontext der
aktuellen geopolitischen Spannungen haben einige Staaten aber bereits Maßnahmen außer-
halb dieser Regime erlassen. Die wirtschaftliche Sicherheit hat neben militärischen
Gefahren eine zunehmende Relevanz. Das Beispiel der niederländischen Regelungen im
Bereich der Halbleiterindustrie zeigt, dass Kontrollen auch eingesetzt werden, um techno-
logische Vorteile zu sichern. Auch die Kommission plant, auf geopolitische Veränderungen
zu reagieren, etwa mit unilateralen Kontrolllisten. Eine vorgezogene Bewertung der DUVO
ist im ersten Quartal 2025 geplant.87 Hier bleibt abzuwarten, ob und wie weit die Kommis-
sion sich mit ihren Vorschlägen aus dem Weißbuch durchsetzen kann.

II. USA

1. Grundstruktur des US-Ausfuhrkontrollrechts

Nach der Commerce Clause der US-Verfassung liegt die Kompetenz für die Regulierung des
Außenhandels beim Kongress.88 Dieser hat die Zuständigkeit für Ausfuhrkontrollen aller-
dings seit 1949 regelmäßig für einen begrenzten Zeitraum an den Präsidenten delegiert.89

Zuletzt erfolgte dies durch den Export Control Reform Act von 2018 (ECRA).90 Der
ECRA ist seitdem die wesentliche Rechtsgrundlage für Ausfuhrkontrollen von Dual-Use-
Gütern.91 Basierend auf dem ECRA erließ das Bureau of Industry and Security (BIS) des
US-Handelsministeriums die Export Administration Regulations (EAR) 92 zur Konkretisie-
rungen der Ausfuhrkontrollregelungen.93 Dabei enthält § 774 EAR mit der Commerce
Control List (CCL) die für Dual-Use-Güter maßgebliche Güterliste, die Anhang I der
DUVO ähnelt. Nicht in der CCL gelistete Güter werden zudem von den EAR erfasst, wenn
ein allgemeines Verbot nach § 736 EAR betroffen ist, etwa weil der Empfänger auf einer
Sanktionsliste steht. Auch Technologietransfers ohne Güterausfuhren, etwa durch Weiter-
gabe von Wissen an Ausländer werden als „deemed exports“ nach § 734.13(a)(2) EAR als
Ausfuhren im Sinne der EAR angesehen.94

Eine Besonderheit des US-Ausfuhrkontrollrechts stellt zudem seine globale Reichweite
dar. So fallen nach § 734.3(2) EAR neben sich in den USA befindlichen Gütern auch unab-
hängig von ihrem Standort Güter mit US-Ursprung unter die Bestimmungen des EAR,
sodass auch Reexporte genehmigungsbedürftig sein können.95 Nach § 734.3(a)(3) EAR
umfasst dies auch ausländische Produkte, wenn sie einen Bagatellanteil an Bauteilen mit
US-Ursprung beinhalten. Dieser de minimis-Wert liegt in der Regel bei 10 % oder 25 %,
zuletzt wurden jedoch zunehmend Produkte ohne de minimis-Wert gelistet, sodass jede US-

87 Weißbuch über Ausfuhrkontrollen vom 24. Januar 2024, 15 f.
88 U.S. Constitution, Art. 1, Sec. 8, Clause 3.
89 Kerr/Casey, The U.S. Export Control System and the Export Control Reform Act of 2018, Congressional

Research Service R46814 vom 7. Juni 2021, 1.
90 50 U.S.C. §§ 4801-4852.
91 Whang, Journal of International Economic Law 22 (2019), 579 (591).
92 15 C.F.R. §§ 730-780.
93 Barker, in: HK-AWR, US-Exportkontroll- und Sanktionsrecht, Introduction Rn. 9.
94 Vgl. hierzu Georgi/Alberda, in: HK-AWR, Export Administration Regulations Rn. 85 ff.
95 Reexport bezeichnet dabei die Verbringung eines Gutes von einem Staat in einen anderen, vgl. § 734.14

EAR.
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Beteiligung eine Genehmigungspflicht auslösen kann.96 Noch weitergehender sind die
Foreign Direct Product Rules (FDPR)  in § 734.3(a)(4) i.V.m. § 734.9 EAR. Hiernach gel-
ten die EAR bei Überschreiten der de-minimis-Grenze auch für sonstige Güter, die ein
„direct product“ von US-Technologie oder Software sind.97

2. Export Control Reform Act (ECRA) von 2018

Zentral für die aktuellen Entwicklungen im US-Ausfuhrkontrollrecht war die Reform
durch den ECRA von 2018. Ziel des ECRA ist wie auch bei vorherigen Delegationsakten
der Schutz der nationalen Sicherheit,98 der Sicherheitsbegriff wurde allerdings deutlich
erweitert.99  So soll auch die technologische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Vorherr-
schaft der USA geschützt werden.100 Der Anwendungsbereich des ECRA wird im Einklang
hiermit auf „emerging and foundational technologies“ erweitert,101 sodass nicht mehr nur
Güter mit militärischem Potential umfasst sind.102

Im Gegensatz zur vorherigen Rechtslage103 unterscheidet der ECRA zudem nicht länger
zwischen „national security controls“104 und „foreign policy controls“105, sondern fasst beide
Kategorien zu „policy controls“ zusammen. Zentraler Unterschied war zuvor, dass „national
security controls“ eine zeitliche Begrenzung hatten, wenn sie nicht auf den Regeln internati-
onaler Kontrollregime beruhten, während „foreign policy controls“ generell zeitlich unbe-
grenzt galten.106 Ausfuhrkontrollen zum Schutz der nationalen Sicherheit sollten somit vor-
rangig auf internationalen Kontrollregimen beruhen und nur in Ausnahmefällen einseitig
erfolgen.107  Zwar bestätigt auch der ECRA die Relevanz multilateraler Vereinbarungen für
eine effektive Ausfuhrkontrolle,108 die Zusammenfassung der Kontrollkategorien hat
jedoch die Aufhebung zeitlicher Begrenzungen auch für unilaterale Kontrollen zur Folge.109

Einseitige Kontrollen werden somit vereinfacht und letztlich international koordiniertem
Vorgehen gleichgestellt.

96 Sachs/Erben, ZASA 2024, 215 (216); Voetelink, Journal of Strategic Trade Control 2023, 1 (8 ff.).
97 Vgl. zur Grundstruktur dieser Kontrollpraxis Jüngling, CCZ 2019, 290 (292 f.).
98 50 U.S.C. § 4814(b)(1).
99 Whang, Journal of International Economic Law 22 (2019), 579 (593 ff.).
100 50 U.S.C. § 4811(3).
101 50 U.S.C. § 4817(a)(1).
102 Whang, Journal of International Economic Law 22 (2019), 579 (593 f.); Hrynkiv, Journal of World Trade

56 (2022), 633 (634 f.).
103 Maßgeblich war der Export Administration Act (EAA) von 1979, kodifiziert unter 50 U.S.C. §§ 4601–

4623 (1979) (außer Kraft seit 2018).
104 Hierbei handelte es sich um die Kontrollen zur Beschränkung der Ausfuhr von militärisch nutzbaren

Gütern zum Schutz der nationalen Sicherheit der USA, vgl. 50 U.S.C. §4604(a)(1) (außer Kraft seit
2018).

105 Ziel hiervon war die Förderung außenpolitischer Ziele, vgl. 50 U.S.C. §4605(a)(1) (außer Kraft seit
2018).

106 Whang, Journal of International Economic Law 22 (2019), 579 (592 f.).
107 Ibid.
108 50 U.S.C. § 4811(5); zudem enthält der ECRA mehr Verweise auf internationale Koordination als alle

seine Vorgänger, vgl. Kerr/Casey, The U.S. Export Control System and the Export Control Reform Act of
2018, Congressional Research Service R46814 vom 7. Juni 2021, 13.

109 Whang, Journal of International Economic Law 22 (2019), 579 (593).
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3. Entwicklung seit 2018

Seit 2018 haben die USA Ausfuhrkontrollen zunehmend als Instrument zur Verhinderung
von Technologieabfluss nach China eingesetzt.110 So wurden ab 2019 durch eine Listung
auf der Entity List111 Ausfuhren an einzelne chinesische Unternehmen der Kontrolle unter-
worfen.112  Ab 2022 wurden die Kontrollen dadurch erweitert, dass nicht mehr nur Aus-
fuhren an einzelne Empfänger kontrolliert wurden, sondern zunehmend bestimmte Ver-
wendungszwecke der Ausfuhrkontrolle unterfielen.113 Zudem wurde im Bereich der
Halbleitertechnologie ein gemeinsames Vorgehen mit Japan und den Niederlanden verein-
bart.114 In der Folge wurde neben einer Verschärfung der de minimis-Regeln der Anwen-
dungsbereich der FDPR über die Erfassung weiterer Endverwendungen und Empfänger
mehrfach ausgeweitet.115 Insbesondere wurden eine Reihe chinesischer Firmen neu gelistet,
auch Endverwendungen im Zusammenhang mit „Supercomputern“ in China wurden in §
734.9(i) EAR hinzugefügt.116 Darüber hinaus brauchen US-Personen nach § 744.6 EAR
seit 2020 eine Genehmigung, sofern sie direkt oder indirekt die Entwicklung oder Herstel-
lung fortschrittlicher Halbleitertechnologie in China unterstützen, wodurch eine Tätigkeit
in bestimmten chinesischen Unternehmen für Amerikaner de facto verboten wird.117

4. Fazit zur US-Praxis

Die Vereinigten Staaten haben nach dem Zweiten Weltkrieg entscheidend bei der Entwick-
lung internationaler Exportkontrollregime mitgewirkt.118 Gleichzeitig verfügen sie über
eines der strengsten Exportkontrollregime für Dual-Use-Güter, das in den letzten Jahren
weitere Verschärfungen erfahren hat.119 Stärker noch als in der EU lässt sich in den USA
eine Tendenz zu mehr eigenständigen, nicht auf internationalen Kontrollvereinbarungen
beruhenden Maßnahmen erkennen, vor allem bei Ausfuhren nach China.120 Gerade in die-
sem Bereich zeigt sich zudem eine Evolution von einer traditionell auf Güterlisten basie-
renden Kontrollpraxis hin zu einem auf Endverwendung und Empfänger fokussierten
Ansatz.121

110 Bown, East Asian Economic Review 24 (2020), 349 (376).
111 15 C.F.R. § 744.16 i.V.m. Supplement No. 4 to Part 744.
112 Sachs/Erben, ZASA 2024, 215.
113 Ibid.
114 Hrynkiv/Lavrijssen, Journal of World Trade 58 (2024), 61 (62).
115 Georgi/Alberda, in: HK-AWR, Export Administration Regulations Rn. 79 ff.; Sachs/Erben, ZASA 2024,

215 (217 ff.); Shang, Journal of World Trade 58 (2024), 545 (554).
116 Sachs/Erben, ZASA 2024, 215 (218 f.).
117 Shang, Journal of World Trade 58 (2024), 545 (554).
118 Whang, Journal of International Economic Law 22 (2019), 579 (589).
119 Seyoum, Journal of Economic Issues 51 (2017), 45 (46); Hrynkiv, Journal of World Trade 56 (2022), 633

(642).
120 Hrynkiv/Lavrijssen, Journal of World Trade 58 (2024), 61 (65 ff.).
121 Whang, Journal of International Economic Law 22 (2019), 579 (593 ff.); Shang, Journal of World Trade

58 (2024), 545 (549 ff.).



16

III. China

1. Grundstruktur und Export Control Law 2020

China hat Ausfuhrkontrollen bis in die 1990er-Jahre ohne rechtliche Grundlage durchge-
führt.122 Eine erste Etappe der Verrechtlichung begann 1994 mit Erlass des Foreign Trade
Law und dessen Reform nach dem chinesischen WTO-Beitritt 2004.123 Daneben entstan-
den sechs Verwaltungsvorschriften, die ebenfalls Ausfuhrkontrollen regelten, jedoch ohne
erkennbare Systematik.124

Das Export Control Law (ECL) von 2020125 vereinheitlichte diese Regelungen und ist
damit das erste umfassende Ausfuhrkontrollgesetz in China.126 Ziel ist nach Art. 1, 3 ECL
der Schutz der nationalen Sicherheit und Interessen sowie die Beachtung internationaler
Kontrollverpflichtungen. China übernahm durch das ECL allerdings nicht die Dual-Use-
Liste des Wassenaar-Arrangements, stattdessen erließ das Handelsministerium nach Art. 4,
9 ECL eigene Güterlisten, die Güter nach Zolltarifnummer auflisten.127 Nach der Catch-
All-Klausel des Art. 12 ECL wurden zudem Kontrollen für nichtgelistete Güter etabliert,
bei denen das Risiko besteht, dass sie die nationale Sicherheit oder nationale Interessen
gefährden oder für Terrorismus genutzt werden. 

Insgesamt fällt auf, dass den Begriffen „nationaler Sicherheit“ und „nationalen Interes-
sen“ eine große Bedeutung zukommt.128 Dadurch wird, wie in der chinesischen Legislativ-
praxis üblich, ein weiter Spielraum für behördliche Entscheidungen ermöglicht.129 Gleich-
zeitig führen diese offenen Formulierungen zu Rechtsunsicherheit.130 Art. 45 ECL deutet
durch den Begriff des Reexports zudem bereits an, dass auch das chinesische Recht seinen
Anwendungsbereich ähnlich wie das US-Recht auch auf Ausfuhrvorgänge außerhalb Chi-
nas erstrecken kann.131

2. Aktuelle Entwicklungen

Die jüngste Entwicklung des chinesischen Ausfuhrkontrollrechts war die Verabschiedung
der Regulation on Export of Dual-Use Items (DIR) durch den Staatsrat im September
2024.132 Art. 14 DIR bestätigt dabei zunächst die Genehmigungsbedürftigkeit von Aus-
fuhren, die unter die Listenkontrolle nach Art. 4, 9 ECL oder die Catch-All-Klausel des Art.

122 Kim, International & Comparative Law Quarterly 70 (2021), 379 (401).
123 Höft, ZChinR 25 (2018), 102 (103).
124 Höft, ZChinR 28 (2021), 25; vgl. hierzu im Einzelnen Zhao, Contemporary Export Control Law of

China, 68 ff.
125 Export Control Law of the People's Republic of China vom 17. Oktober 2020; englische Übersetzung

erhältlich im Internet: http://en.npc.gov.cn.cdurl.cn/2020-10/17/c_689302.htm (besucht am 16.12.
2024).

126 Köstner/Nonn, China-EU Law Journal 8 (2023), 81 (84).
127 Höft, ZChinR 28 (2021), 25 (26).
128 Vgl. hierzu die Häufung dieser Begriffe im Gesetz: Art. 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 18 ECL.
129 Köstner/Nonn, China-EU Law Journal 8 (2023), 81 (86).
130 Ibid., 90; Höft, ZChinR 28 (2021), 25 (28).
131 Sachs/Schäffer, Das chinesische Exportkontrollgesetz: Extraterritorialität, ICC Germany vom 5. Juli 2021. 
132 Regulation of the People's Republic of China on the Export Control of Dual-use Items, Decree No. 792

of the State Council vom 30. September 2024, Übersetzung erhältlich im Internet unter: https://
www.lawinfochina.com/display.aspx?id=43751&lib=law (besucht am 18. Dezember 2024).
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12 ECL fallen. Eine eigene Güterliste mit zunächst ca. 700 Gütern wurde nach Art. 11 DIR
etabliert.133 Besondere Hürden für die Genehmigung einer Ausfuhr können sich zudem aus
der Listung des Empfängers auf der Kontrollliste nach Art. 28 ff. DIR ergeben. Darauf sol-
len etwa Empfänger gelistet werden, die möglicherweise die nationale Sicherheit und Inter-
essen Chinas gefährden. Durch diese offene Formulierung wird der zuständigen Behörde
auch hier ein weiter Spielraum gewährt. Die DIR bestätigt zudem den bereits durch das
ECL angedeuteten extraterritorialen Anwendungsbereich des chinesischen Ausfuhrkont-
rollrechts. So erstreckt Art. 49 DIR die Reichweite der Kontrollen auch auf Reexporte von
Gütern außerhalb Chinas, wenn sie Bauteile mit chinesischem Ursprung enthalten oder
chinesische Technologie nutzen. Hier zeigt sich eine deutliche Parallele zu der Struktur des
EAR in den USA.134

Die durch ECL und DIR erfolgte Neuordnung des chinesischen Ausfuhrkontrollrechts
führt zu einer an die westlichen Kontrollregelungen angelehnten Systematik. Gleichwohl
verbleiben aufgrund der Unbestimmtheit vieler Normen offene Fragen. Hier bleibt die
behördliche Kontrollpraxis abzuwarten.

IV. Vergleichende Analyse

Die untersuchten Ausfuhrkontrollregime weisen im Hinblick auf die verfolgten Ziele (1.),
die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit (2.) und ihre Reichweite (3.) Gemeinsam-
keiten und Unterschiede auf, die im Folgenden analysiert werden.

1. Zielsetzung

Ausfuhrkontrollen werden seit jeher vor allem aus Sicherheitserwägungen erlassen. Militä-
risch nutzbare Technologie soll nicht an feindliche Staaten oder Personen geliefert werden
und gleichzeitig soll durch Nichtverbreitung die internationale Sicherheit gefördert wer-
den.135 Selbst die eigentlich streng zwischen Handelspolitik (GHP) und Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP) trennende EU erkennt die Bedeutung außen- und sicherheitspo-
litischer Erwägungen für Dual-Use-Kontrollen an.136 

Hinzu kamen zuletzt jedoch auch weitere Zielsetzungen. So verfolgen die USA und
China explizit auch wirtschaftliche Ziele mit ihren Ausfuhrkontrollen. Während die chine-
sischen Regelungen in ECL und DIR durch den Begriff der „nationalen Interessen“ auch
wirtschaftliche Interessen einbeziehen, definiert der ECRA für die USA den Begriff der
nationalen Sicherheit äußerst weit und umfasst davon auch die technologische und wirt-
schaftliche Vorherrschaft der USA. Dabei steht gerade die Verteidigung der Technologie-
führerschaft im Konflikt zwischen den USA und China im Vordergrund.137 Die EU hat
wirtschaftliche Erwägungen zwar noch nicht zum Ziel von Ausfuhrkontrollmaßnahmen
erklärt, auch hier lässt sich allerdings eine zunehmende Verschränkung wirtschafts- und

133 Wu, China’s ECCN, effective as of December 1, 2024, Tradewin Blog vom 21. November 2024; die
Güterliste selbst ist im Internet auf Chinesisch abrufbar unter: http://exportcontrol.mofcom.gov.cn/arti-
cle/zcfg/gnzcfg/zcfggzqd/202411/1067.html (besucht am 19. Dezember 2024).

134 Pan/Tan, China Published Implementing Regulations under the Export Control Law, Global Sanctions
and Export Controls Blog vom 7. November 2024.

135 Hierauf beziehen sich auch weiterhin alle untersuchten Kontrollregime, vgl. für die EU ErwG Nr. 5, 39
DUVO; für die USA 50 U.S.C. § 4811; für China Art. 1 ECL.

136 ErwG Nr. 2 DUVO.
137 Vgl. etwa 50 U.S.C. § 4811(3) 
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sicherheitspolitischer Erwägungen beobachten.138 Dies zeigt sich bereits daran, dass das
Weißbuch Ausfuhrkontrolle im Rahmen der Economic Security Strategy veröffentlicht
wurde. Zudem eröffnet die EU über Art. 9 Abs. 1 DUVO die Möglichkeit, Maßnahmen
zum Schutz der „öffentlichen Sicherheit“ zu ergreifen. Dieser Begriff ist weiter als der 2009
von der Kommission vorgeschlagene Begriff der „nationalen Sicherheit“139 und wird jeden-
falls von einigen Mitgliedsstaaten so verstanden, dass auch wirtschaftlich motivierte Maß-
nahmen erfasst sind, wie sich etwa an den niederländischen Maßnahmen im Bereich der
Halbleiterindustrie zeigt.140 Politische Ziele verfolgt die EU zudem mit Art. 5 DUVO, der
dem Schutz der Menschenrechte dient.141 Diese „Politisierung“ von Ausfuhrkontrollen
zeigt sich auch außerhalb der oben untersuchten Staaten. So waren Ausfuhrkontrollen und
-beschränkungen das maßgebliche Mittel, mit dem der politische Konflikt zwischen Japan
und Südkorea von 2019 bis 2023 ausgetragen wurde.142

Die Nichtverbreitung militärisch nutzbarer Technologie ist somit nicht länger das
wesentliche Ziel von Ausfuhrkontrollen von Dual-Use-Gütern. Vielmehr werden auch poli-
tische und wirtschaftliche Ziele verfolgt, die nicht notwendigerweise einen engen Zusam-
menhang zur militärischen Nutzbarkeit der kontrollierten Güter aufweisen.

2. Bedeutung internationaler Zusammenarbeit

In einer globalisierten Welt sind Ausfuhrkontrollen umso wirksamer, je mehr sie internati-
onal koordiniert werden.143 Klassisches Instrument internationaler Koordination sind mul-
tilaterale Kontrollvereinbarungen, im Bereich der Dual-Use-Güter insbesondere das Was-
senaar-Arrangement. Daneben wurden aber zuletzt auch weitere Kooperationsformen
etabliert. 

a. Krise der multilateralen Kontrollvereinbarungen

Trotz der Blockade des Wassenaar-Arrangements heben alle untersuchten nationalen Rege-
lungen die große Bedeutung der internationalen Vereinbarungen hervor. Besonders deut-
lich wird dies an der DUVO, deren Anhang I nur solche Güter listet, für die eine Listung in
internationalen Vereinbarungen vorgeschrieben ist. Auch die CCL der USA basiert auf
internationalen Kontrollvereinbarungen und selbst Art. 1 ECL stellt die Erfüllung interna-
tionaler Verpflichtungen als zentrales Ziel der chinesischen Exportkontrollregelungen dar,
obwohl China kein Mitglied des Wassenaar-Arrangements ist. Diese ostentative Bezug-

138 Karpenstein/Sangi, in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Prä-
ambel Dual-Use-VO Rn. 18.

139 Karpenstein/Sangi, in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 9
Dual-Use-VO Rn. 3.

140 Zur Frage der Europarechtskonformität dieser Auslegung s.o. C. I. 4.; zur Frage der WTO-rechtlichen
Einordnung s.u. D. II. 

141 ErwG Nr. 2, 5, 8 DUVO; die europarechtliche Zulässigkeit dieser Erwägungen im Rahmen der GHP
ergibt sich aus Art. 3 Abs. 5, 21 Abs. 2 EUV und der GRCh, vgl. Karpenstein/Sangi, in: Krenzler/Herr-
mann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 9 Dual-Use-VO Rn. 18.

142 Shiojiri, Journal of East Asia and International Law 12 (2019), 337 (343 f.); Kim, International Trade, Pol-
itics and Development 5 (2021), 19; Hrynkiv/Lavrijssen, Journal of World Trade 58 (2024), 61 (70).

143 Kerr/Casey, The U.S. Export Control System and the Export Control Reform Act of 2018, Congressional
Research Service R46814 vom 7. Juni 2021, 37 f.
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nahme auf internationale Kontrollvereinbarungen geht jedoch einher mit einer wachsenden
Bereitschaft zum Erlass eigener Kontrollmaßnahmen.

Die EU hat bisher keine eigene Liste erlassen. EU-eigene Kontrollen sind somit nur im
Rahmen der Catch-All-Klauseln möglich, die jedoch nur einen geringen Anwendungsbe-
reich haben. Allerdings eröffnet Art. 9 Abs. 1 DUVO die Möglichkeit nationaler Maßnah-
men, die die Mitgliedsstaaten zunehmend für eigene Listungen nutzen.144 Im Weißbuch
Ausfuhrkontrolle wird nun auch erstmals die Möglichkeit einer unilateralen EU-Liste dis-
kutiert.145 Die USA dagegen hatten zwar seit jeher ein System, dass auch eigene Güterlisten
und Kontrollen umfasst, der Anwendungsbereich einseitiger Kontrollmaßnahmen wurde
aber in den letzten Jahren massiv ausgeweitet, sodass eine zunehmende Entkoppelung des
US-Rechts von den internationalen Vereinbarungen zu beobachten war.146 China ist kein
Mitglied des Wassenaar-Arrangements, sodass das Kontrollsystem vollständig auf eigenstän-
digen Maßnahmen beruht. Gleichwohl wurden einige Listungen aus internationalen Kon-
trollvereinbarungen übernommen.147

Die multilateralen Ausfuhrkontrollregime beeinflussen die Entwicklung nationaler
Ausfuhrkontrollregime somit zwar weiterhin, ihre Relevanz nimmt aber ab.

b. Entwicklung eines „Minilateralismus“?

In einer global vernetzten Welt kann jedoch ein Staat alleine wenig erreichen. Daher spielt
internationale Kooperation trotz der Blockade der multilateralen Vereinbarungen weiter
eine bedeutende Rolle. Ein Beispiel hierfür ist das Übereinkommen zwischen Japan, den
Niederlanden und den USA im Bereich der Halbleiter. Dabei ist es auf Druck der USA
gelungen, eine gemeinsame Kontrollpolitik abzustimmen und in nationales Recht umzuset-
zen.148 Grund hierfür war die Interessenkonvergenz der drei Staaten in diesem Themenbe-
reich. So sind in Japan, den Niederlanden und den USA jeweils bedeutende Unternehmen
in der Halbleiterbranche ansässig.149 In den Regierungen herrschte Sorge, dass diese Unter-
nehmen ihren technologischen Vorsprung durch Technologieabfluss insbesondere nach
China verlieren könnten. Es gab also ein gemeinsames Interesse an stärkerer Ausfuhrkont-
rolle, zugleich wollte kein Staat alleine handeln, um den eigenen Unternehmen keinen
Wettbewerbsnachteil zu verschaffen. Vor diesem Hintergrund haben die drei Staaten ein
„minilaterales Übereinkommen“150 geschaffen. 

Internationale Kooperation bleibt somit weiterhin essenziell für eine effektive Ausfuhr-
kontrolle, sie verändert allerdings ihr Erscheinungsbild. Dies bestätigt dabei einen allgemei-
nen Trend in den internationalen Beziehungen hin zu informellen, themenspezifischen
Übereinkommen bzw. „Clubs“.151

144 Weißbuch über Ausfuhrkontrollen vom 24. Januar 2024, 7 f.
145 Ibid., 14.
146 Shang, Journal of World Trade 58 (2024), 545 (547); Whang, Journal of International Economic Law 22

(2019), 579 (596).
147 Höft, ZChinR 28 (2021), 25 (26).
148 Hrynkiv/Lavrijssen, Journal of World Trade 58 (2024), 61 (62 ff.).
149 In den USA vor allem NVIDIA und Lam Research, in Japan Nikon Corp. und Tokyo Electron, in den Nie-

derlanden insbesondere ASML.
150 So bezeichnet etwa bei Shang, Journal of World Trade 58 (2024), 545 (570); Bromley/Brockmann, A Tale

of Two Systems: Alignment, Divergence and Coordination in EU and US Dual-use Export Controls, 13.
151 Prominentes Beispiel hierfür sind Klima-Clubs, vgl. Falkner/Nasiritousi/Reischl, Climate Policy 22 (2022),

480; für einen Überblick über weitere minilaterale Vereinbarungen vgl. Richey/Ohn, Australian Journal of
International Affairs 78 (2024), 782.
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3. Extraterritoriale Reichweite der Maßnahmen

Ein bedeutender Unterschied zwischen den Regelungen der DUVO einerseits und dem
Recht der USA und Chinas andererseits ist die extraterritoriale Wirkung der Maßnahmen.
Dabei sind zwei Dimensionen der Extraterritorialität zu unterscheiden.

a. Anknüpfung an die Nationalität des Ausführers

Der Anwendungsbereich des US-Rechts erstreckt sich nach § 744.6 EAR auf „U.S. persons“
weltweit. Nach Konzeption des EAR kann somit auch ein im Ausland stattfindender Aus-
fuhrvorgang der Genehmigungspflicht des EAR unterfallen, wenn er von einer „U.S. per-
son“ im Sinne des § 772.1 EAR durchgeführt wird.152 Das chinesische Recht verfolgt in
Art. 2 ECL und Art. 2 DIR einen ähnlichen Ansatz. So umfasst der dort definierte Begriff
der Ausfuhrkontrolle auch Ausfuhrvorgänge außerhalb Chinas, sofern sie von chinesischen
Staatsbürgern oder Unternehmen durchgeführt werden. Nach Art. 2 Nr. 2 DUVO i.V.m.
Art. 269, 270, 259 UZK erfasst der Ausfuhrbegriff der EU dagegen grundsätzlich nur
Güterlieferungen aus dem Gebiet der Union in einen anderen Staat.153 EU-Bürger und
Unternehmen außerhalb der Union unterfallen dagegen nicht der DUVO. Eine mit dem
Recht der USA und Chinas vergleichbare Erstreckung des Anwendungsbereichs auf Uni-
onsbürger und nach dem Recht eines Mitgliedsstaates gegründete Unternehmen findet sich
allerdings im Sanktionsrecht, etwa in Art. 13 lit. c und d RSVO.

b. Reexportkontrolle und FDPR

Zudem erstrecken sowohl das US-Recht als auch das chinesische Recht ihre Reichweite
auch auf Reexporte, also auf Ausfuhren aus einem anderen Staat in einen Drittstaat. Das
US-Recht erfasst dadurch auch im Ausland hergestellte Produkte, sofern ein de minimis-
Wertanteil an US-Produkten überschritten ist. Art. 49 DIR trifft eine vergleichbare Rege-
lung, sieht aber bislang keine de minimis-Schwelle vor. Es wird aber erwartet, dass das chi-
nesische Handelsministerium sich hier am US-Recht orientiert und Bagatellgrenzen veröf-
fentlichen wird.154 Art. 49 Abs. 2 DIR erstreckt den Anwendungsbereich des chinesischen
Rechts zudem auf im Ausland hergestellte Güter, sofern zur Herstellung chinesische Tech-
nologie genutzt wurde. Diese Formulierung ähnelt den FDPR in § 734.3(a)(4) i.V.m.
§ 734.9 EAR, die das US-Recht auf „direct products“ von US-Technologie erstrecken. Zwar
bleibt für das chinesische Recht die weitere Entwicklung, insbesondere die behördliche Pra-
xis abzuwarten, bereits jetzt zeigen sich aber gerade im Bereich der extraterritorialen Wir-
kung große Parallelen zwischen dem US-Recht und dem chinesischen Recht.

Das europäische Recht verfolgt dagegen einen anderen Ansatz. Zwar hat auch der euro-
päische Gesetzgeber ein Interesse daran, dass ein einmal zur Ausfuhr genehmigtes Gut an
dem Ort verbleibt, für den die Ausfuhr genehmigt wurde und nicht von dort aus in einen
Drittstaat geliefert wird. Erreicht wird dies aber nicht durch eine Genehmigungspflicht für

152 Zu beachten ist hierbei, dass die Definition des § 772.1 EAR neben Staatsangehörigen und nach US-
Recht organisierten juristischen Personen auch „permanent residents“ und alle sich in den USA befind-
lichen natürlichen Personen erfasst.

153 Darüber hinaus ist nach Art. 2 Nr. 2 lit. d DUV auch die nicht-körperliche Übertragung von Software
und Technologie erfasst.

154 Pan/Tan, China Published Implementing Regulations under the Export Control Law, Global Sanctions
and Export Controls Blog vom 7. November 2024.
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Reexporte, sondern durch die Pflicht zur Vorlage einer Endverbleibserklärung durch den
Ausführer bei Beantragung der Ausfuhrgenehmigung nach Art. 12 Abs. 4 DUVO.

4. Fazit zu IV.

In allen untersuchten Rechtssystemen wurde das Ausfuhrkontrollrecht zuletzt deutlich ver-
schärft. Aufgrund der Blockade der multilateralen Kontrollvereinbarungen erfolgten diese
Verschärfungen vor allem über erweiterte Catch-All-Klauseln und unilaterale Listungen.

Zentral war dabei die Ausweitung der mit Ausfuhrkontrollen verfolgten Ziele. Neben
klassisch sicherheitspolitischen Erwägungen kommt der nationalen wirtschaftlichen Sicher-
heit, vor allem in Form der Sicherung technologischer Vorherrschaft bei bestimmten Tech-
nologien, zunehmende Bedeutung zu. Die USA und China haben ihr Ausfuhrkontrollrecht
bereits hierauf ausgerichtet, zuletzt deutete auch die EU durch das Weißbuch Ausfuhrkont-
rolle an, dass wirtschaftliche Sicherheitsinteressen stärker im Fokus des Ausfuhrkontroll-
rechts stehen sollen. Internationale Kooperation bleibt trotz dieser Fokussierung auf die
eigenen Interessen bedeutend, sie verlagert sich jedoch teilweise in einen minilateralen
Handlungsrahmen.

Ein gewichtiger Unterschied in den Systemen ist ihre extraterritoriale Reichweite. Wäh-
rend das EU-Recht in diesem Bereich zurückhaltend agiert, wurden die extraterritorial wir-
kenden Maßnahmen der USA zuletzt noch ausgeweitet. Gerade in diesem Bereich lässt sich
zudem eine deutliche Vorbildfunktion des US-Rechts für das sich neu entwickelnde chine-
sische Recht erkennen.

D. Kontext des Völkerrechts

Staaten sind völkerrechtlich nicht zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit verpflichtet, sodass
Handelsbeschränkungen wie Ausfuhrkontrollen grundsätzlich zulässig sind.155 Eine Abwei-
chung hiervon kann sich jedoch je nach Ausgestaltung der Regelungen aus dem Interventi-
onsverbot sowie aus Normen des WTO-Rechts ergeben.

I. Interventionsverbot

Das zwischenstaatliche Interventionsverbot wird aus Art. 2 Nr. 1 UNCh abgeleitet und ist
etabliertes Völkergewohnheitsrecht.156 Ein Verstoß dagegen liegt vor, wenn ein Staat sich in
die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates (domaine réservé) einmischt und dabei
Zwang anwendet oder androht.157 Auch wirtschaftliche Maßnahmen können völkerrechts-
widrige Intervention darstellen,158 dies setzt aber eine Zwangswirkung voraus, durch die der
betroffene Staat seine souveränen Rechte den Interessen anderer Staaten unterordnet.159

Dies ist bei Ausfuhrkontrollen kaum vorstellbar. Einen Sonderfall stellen jedoch die extra-

155 IGH, Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of Amer-
ica), ICJ Reports 1986, 14 (138).

156 Ibid., 106; Heintschel von Heinegg, in: Epping/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Völkerrecht, § 55 Rn. 41. 
157 Heintschel von Heinegg, in: Epping/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Völkerrecht, § 55 Rn. 44 ff.
158 Grundlegend hierzu: Bockslaff, Interventionsverbot, 168 ff.
159 Hagemeyer-Witzleb, The international law of economic warfare, 104.
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territorial wirkenden Ausfuhrkontrollregelungen der USA und Chinas dar.160 Zwar ist die
extraterritoriale Jurisdiktionsausübung durch Rechtssetzung (jurisdiction to prescribe) nicht
streng an das Territorialitätsprinzip gebunden, erforderlich sind aber „hinreichende
Anknüpfungsmomente“.161 Liegen diese nicht vor, so verstößt der rechtssetzende Staat
gegen das Interventionsverbot.162

1. Personalitätsprinzip

Die Ausweitung des Anwendungsbereichs des US-Rechts auf Ausfuhrvorgänge außerhalb
der USA, sofern sie von „U.S. persons“ durchgeführt werden sowie die korrespondierende
chinesische Regelung können sich auf das aktive Personalitätsprinzip stützen, das auch im
Wirtschaftsrecht als Anknüpfungsmoment völkergewohnheitsrechtlich anerkannt ist.163

Die Definition der „U.S. person“ durch § 772.1 EAR erfasst dabei anders als im Bereich der
Sanktionsgesetzgebung ausländische Tochterunternehmen von US-Unternehmen nicht,
sodass die Grenzen des aktiven Personalitätsprinzips nicht überschritten werden.

2. Schutzprinzip

Bei Reexportkontrollen und FDPR wird zwar an den nationalen Ursprung des jeweiligen
Gutes bzw. der zugrundeliegenden Technologie angeknüpft, aus völkerrechtlicher Sicht
können Güter und Technologien aber keine Nationalität haben, sodass eine Anknüpfung
nach dem Personalitätsprinzip ausscheidet.164 Die Jurisdiktionsausübung ist daher nur
dann völkerrechtlich zulässig, wenn sich die rechtssetzenden Staaten auf das Schutzprinzip
berufen können. Danach soll ein Staat auch extraterritorial wirkendes Recht setzen dürfen,
um eigene Sicherheitsinteressen oder andere herausragende Staatsinteressen zu schützen.165

Ein Großteil der Literatur geht von der völkergewohnheitsrechtlichen Anerkennung des
Schutzprinzips aus.166 Regelmäßig wird jedoch nicht hinreichend klar zwischen Strafrecht
und Wirtschaftsrecht differenziert.167 Während das Schutzprinzip im Strafrecht allgemein

160 Aufgrund der verbleibenden Unklarheiten in der Ausgestaltung des neuen chinesischen Rechts beziehen
sich die folgenden Ausführungen vor allem auf die etablierten Strukturen des US-Rechts.

161 So beschrieben vom BVerfG in BVerfGE63, 343, 369; grundlegend zur Jurisdiktion: StIGH, The Case of
S.S. Lotus, (France v. Turkey), PCIJ Reports, Series A, No. 10; zur weiteren Entwicklung vgl. Ryngaert,
Jurisdiction in international law, 21 ff.

162 Herdegen, Principles of international economic law, 86; Epping, in: Epping/Heintschel von Heinegg
(Hrsg.), Völkerrecht, § 7 Rn. 75.

163 Puttler, Völkerrechtliche Grenzen von Export- und Reexportverboten, 101.
164 Voetelink, Journal of Strategic Trade Control 2023, 1 (20); Rensmann, in: FS-Wallraff, 97 (108); Bowman,

Marquette Law Review 97 (2014), 599 (654 ff.). 
165 Behr, Multinationale Unternehmen und Exportkontrollen, 246; Herdegen, Principles of international eco-

nomic law, 88. 
166 Marcuss/Richard, Columbia Journal of Transnational Law 20 (1981), 439 (445 ff.); Puttler, Völkerrechtli-

che Grenzen von Export- und Reexportverboten, 98 f.; Ryngaert, Jurisdiction in international law, 96 ff.;
Herdegen, Principles of international economic law, 88; Voetelink, Journal of Strategic Trade Control
2023, 1 (16).

167 Deutlich etwa in der Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages, vgl. US-Sanktionen
gegen den Bau der Pipeline Nord Stream 2 aus völkerrechtlicher Sicht, WD 2 - 3000 - 075/20 vom 8. Sep-
tember 2020, erhältlich im Internet: https://www.bundestag.de/resource/blob/794744/5613bf9f65fa52
fd7c1d06ec6f52ebb3/WD-2-075-20-pdf-data.pdf (besucht am 10. Januar 2025).  
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akzeptiert wird,168 wurde auf das Schutzprinzip gestützte extraterritoriale Rechtssetzung im
Wirtschaftsrecht durch die betroffenen Staaten regelmäßig kritisiert.169 Die für die Etablie-
rung von Völkergewohnheitsrecht nach Art. 38 Abs. 1 lit. b IGHSt erforderliche „allge-
meine Übung der Staaten“ lässt sich somit kaum nachweisen.170

Selbst wenn man jedoch von einer völkergewohnheitsrechtlichen Anerkennung des
Schutzprinzips im Ausfuhrkontrollrecht ausgeht, muss in jedem Einzelfall ein hinrei-
chendes Anknüpfungsmoment vorliegen. Die Reichweite des Schutzprinzips ist dabei im
Einzelnen umstritten.171 Als Ausnahme von Territorialitäts- und Personalitätsprinzip ist es
tendenziell eng auszulegen.172 Das abstrakte Vorbringen von „nationalen Sicherheitsinteres-
sen“ bei Erlass einer Regelung kann nicht ausreichen, um eine extraterritoriale Wirkung zu
rechtfertigen. Vielmehr muss in jedem konkreten Einzelfall belegt werden, wie ein
unkontrollierter Ausfuhrvorgang  die nationale Sicherheit des rechtssetzenden Staates
beeinträchtigen würde.173 Relevant sind dabei auch die Beziehungen zwischen Regelungs-
staat und Zielstaat sowie die Beschaffenheit des Gutes.174 Im Vergleich zu besonders kont-
rollierten Rüstungsgütern175 haben Dual-Use-Güter eine eher geringe Sicherheitsrelevanz,
sodass eine besonders konkrete Bedrohung der nationalen Sicherheit vorgetragen werden
muss. Dies erfolgte bei den jüngsten Ausweitungen der FDPR nicht.176 Aufgrund der weit-
reichenden Folgen extraterritorialer Rechtssetzung ist eine rein wirtschaftliche Bedrohung
kein hinreichendes Anknüpfungsmoment für das Schutzprinzip.177 Die im ECRA und den
EAR-Reformen der letzten Jahre angelegte Ausweitung des Sicherheitsbegriffs auf wirt-
schaftliche Sicherheit eröffnet den Anwendungsbereich des Schutzprinzips daher ebenfalls
nicht.

Somit liegt selbst bei Annahme einer völkergewohnheitsrechtlichen Anerkennung des
Schutzprinzips im Ausfuhrkontrollrecht für die extraterritorial wirkenden Normen des US-
Rechts sowie des chinesischen Rechts in der Regel kein hinreichendes Anknüpfungsmo-
ment vor, sodass sie gegen das Interventionsverbot verstoßen.

168 Ambos, in: MüKo-StGB, Vorbemerkung zu § 3 Rn. 43 ff. m.w.N.
169 So etwa in den Pipeline-Embargo-Fällen, vgl. European Communities: Comments on the U.S. Regula-

tions Concerning Trade with the U.S.S.R., ILM 21 (1982), 891 (896).
170 Tietje/Valentin, Kein rechtsfreier Raum, Verfassungsblog vom 12. Oktober 2020.
171 Behr, Multinationale Unternehmen und Exportkontrollen, 246 f.
172 Ibid., 247.
173 Voetelink, in: Compliance and Integrity in International Military Trade, 187 (206); noch strenger Puttler,

die fordert, dass der Bestand oder die Unabhängigkeit des Staates unmittelbar gefährdet sein müssen, vgl.
Puttler, Völkerrechtliche Grenzen von Export- und Reexportverboten, 99.

174 Behr, Multinationale Unternehmen und Exportkontrollen, 248.
175 So können etwa extraterritorial wirkende Ausfuhrkontrollen für Chemiewaffen einfacher auf das Schutz-

prinzip gestützt werden, vgl. Andros, New York Law School Journal of International and Comparative Law
13 (1992), 257 (298).

176 Voetelink, Journal of Strategic Trade Control 2023, 1 (20).
177 Marcuss/Richard, Columbia Journal of Transnational Law 20 (1981), 439 (446); Behr, Multinationale

Unternehmen und Exportkontrollen, 247; bereits angelegt ist dies auch in IGH, The Barcelona Traction,
Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), ICJ Reports 1970, 3 (45 f.).
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II. WTO-Recht

1. Prima facie-Verstoß gegen WTO-Rechtsnormen

Neben dem Interventionsverbot ergeben sich Grenzen der staatlichen Handlungsfreiheit im
Außenwirtschaftsrecht vor allem aus dem WTO-Recht. Eine zentrale Regelung ist dabei das
Verbot nichttarifärer Handelshemmnisse nach Art. XI:1 GATT. Analog zur Dassonville-
Rechtsprechung des EuGH zu Art. 34 AEUV begründet die Norm ein umfassendes
Beschränkungsverbot.178 Ausfuhrkontrollen beschränken den Handel und verstoßen damit
prima facie gegen Art. XI:1 GATT.179 Je nach Einzelfall können Kontrollen und Beschrän-
kungen zudem gegen den Meistbegünstigungsgrundsatz aus Art. I:1 GATT, das Verbot von
Gebühren und Förmlichkeiten nach Art. VIII:1 GATT sowie gegen die Pflicht zur einheit-
lichen, unparteiischen und gerechten Anwendung der Handelsvorschriften nach Art. X:3
GATT verstoßen.180 Auch ein Konflikt mit Art. VI GATS und Art. 28 TRIPS ist denk-
bar.181

2. Rechtfertigung durch Art. XXI(b)(ii) GATT

Das WTO-Recht ermöglicht durch die Ausnahmebestimmungen der Art. XX und XXI
GATT jedoch eine Rechtfertigung von prima facie-Verstößen. Ausfuhrkontrollen, die auf-
grund von Sanktionen des UN-Sicherheitsrates durchgeführt werden, sind unzweifelhaft
nach Art. XXI(c) GATT gerechtfertigt.182 Maßnahmen, die wie Art. 5 DUVO den Schutz
der Menschenrechte bezwecken, können im Einzelfall nach Art. XX GATT gerechtfertigt
sein.183  Insbesondere kann hier argumentiert werden, dass Menschenrechtsschutz nach Art.
XX(a) GATT ein „public moral concern“ darstellt.184 Sofern die politischen Beziehungen
zwischen Ausfuhr- und Einfuhrstaat derart schlecht sind, dass eine „emergency in internati-
onal relations“ besteht, können Ausfuhrbeschränkungen auch nach Art. XXI(b)(iii) GATT
gerechtfertigt sein.185 Die WTO-Rechtsprechung stellt hieran jedoch vergleichsweise
strenge Anforderungen bis hin zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen, reine bilate-
rale Spannungen oder nur zukünftige Sicherheitsbedrohungen reichen dagegen in der Regel
nicht aus.186 Somit ist eine Rechtfertigung von Ausfuhrbeschränkungen nach Art.
XXI(b)(iii) GATT nur im Einzelfall denkbar.187 Für sicherheitspolitisch motivierte Han-

178 Tietje, Normative Grundstrukturen, 282 f.; Tietje, in: Tietje/Nowrot (Hrsg.), IWR, § 4 Rn. 61.
179 Tietje, in: Tietje/Nowrot (Hrsg.), IWR, § 18 Rn. 103.
180 Hrynkiv/Lavrijssen, Journal of World Trade 58 (2024), 61 (63).
181 So die Argumentation von China in WTO, United States – Measures on Certain Semiconductor and other

Products, and Related Services and Technologies, Request for Consultations by China, WT/DS615/1, para.
37 und 49.

182 Burke/Ogonyants, IWRZ 2016, 264 (270).
183 Bartels, Journal of World Trade 36 (2002), 353.
184 Sirgado Díaz, Human Rights and Public Morals, 378 ff.
185 Hrynkiv/Lavrijssen, Journal of World Trade 58 (2024), 61 (77 ff.).
186 WTO, Russia – Measures concerning Traffic in Transit, Report of the Panel vom 5. April 2019, WT/

DS512/R para. 7.76; WTO, Saudi Arabia – Measures concerning the Protection of Intellectual Property
Rights, Report of the Panel vom 16. Juni 2020, WT/DS567/R para. 7.258 ff.; WTO, United States – Cer-
tain Measures on Steel and Aluminium Products, Report of the Panel vom 9. Dezember 2022, WT/DS544/
R para. 7.137 ff.

187 Hrynkiv/Lavrijssen, Journal of World Trade 58 (2024), 61 (78).
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delsbeschränkungen von Dual-Use-Gütern kommt dagegen im Regelfall nur eine Rechtfer-
tigung nach Art. XXI(b)(ii) GATT in Betracht.188

a. Grundstruktur von Art. XXI GATT

Art. XXI GATT hat in den letzten Jahren infolge der ersten Panelberichte189 zur Auslegung
der Norm verstärkte Aufmerksamkeit in der Wissenschaft erfahren.190 Auffällig ist hierbei
aber, dass sich die Diskussion beinahe ausschließlich auf Art. XXI(b)(iii) GATT fokussierte.
Die Auslegung von Art. XXI(b)(ii) GATT war dagegen bisher weder Gegenstand von Panel-
berichten, noch wurde sie in der Literatur eingehender untersucht.191 Dies überrascht umso
mehr, als dass sich in der Ausfuhrkontrollpraxis ein globaler Trend zu Verschärfungen
erkennen lässt.192 In der älteren Literatur wird regelmäßig eine generelle Rechtfertigung von
Ausfuhrkontrollregelungen durch Art. XXI(b)(ii) GATT angenommen.193 Teilweise wird
dies auch von neueren Beiträgen ohne weitere Ausführungen so rezipiert.194 Im Kontext der
aktuellen Rechtsprechungsentwicklung zu Art. XXI GATT bedarf es hier allerdings einer
genaueren Analyse der Voraussetzungen.

Nach Art. XXI(b)(ii) GATT darf ein Mitgliedsstaat Maßnahmen ergreifen 

„it considers necessary for the protection of its essential security interests 
(ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in
other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying
a military establishment”.

Die Panelberichte zu Art. XXI(b)(iii) GATT seit 2019 haben bis dahin bestehende Unklar-
heiten zur dogmatischen Struktur des Art. XXI GATT weitgehend beseitigt. So stellte Rus-
sia – Traffic in Transit zunächst klar, dass die Norm nicht generell einer Überprüfung durch

188 Svetlicinii/Su, World Trade Review 2024, 1 (3); bei Verstößen gegen Normen von GATS und TRIPS kann
sich eine Rechtfertigung zudem auch aus den nahezu wortgleichen Art. XIVbis:1(b)(i) GATS und Art
73(b)(ii) TRIPS ergeben.

189 WTO, Russia – Measures concerning Traffic in Transit, Report of the Panel vom 5. April 2019, WT/
DS512/R; WTO, United States – Certain Measures on Steel and Aluminium Products, Report of the Panel
vom 9. Dezember 2022, WT/DS544/R; WTO, United States – Certain Measures on Steel and Aluminium
Products, Report of the Panel vom 9. Dezember 2022, WT/DS552/R; WTO, United States – Certain Mea-
sures on Steel and Aluminium Products, Report of the Panel vom 9. Dezember 2022, WT/DS556/R;
WTO, United States – Certain Measures on Steel and Aluminium Products, Report of the Panel vom 9.
Dezember 2022, WT/DS564/R; WTO, United States – Origin Marking Requirement, Report of the Panel
vom 21. Dezember 2022, WT/DS597/R; vgl. zudem zum wortgleichen Art. 73 TRIPS WTO, Saudi Ara-
bia – Measures concerning the Protection of Intellectual Property Rights, Report of the Panel vom 16. Juni
2020, WT/DS567/R.

190 Vgl. z.B. Glöckle, EuZW 2019, 652; Boklan/Bahri, World Trade Review 19 (2020), 123; Hoffmann, Die
Sicherheitsausnahme im GATT, 105 ff.

191 So finden sich bisher nur vereinzelt Beiträge, die sich dezidiert mit Art. XXI(b)(ii) GATT befassen, vgl.
Ikeda, Cornell International Law Journal 54 (2021), 437; Svetlicinii/Su, World Trade Review 2024, 1.

192 Vgl. Abschnitt C. dieser Arbeit.
193 Hahn, Die einseitige Aussetzung von GATT-Verpflichtungen als Repressalie, 327 ff.; Karpenstein, Euro-

päisches Exportkontrollrecht für Dual-use-Güter, 149.
194 Lux, in: Dorsch, Zollrecht, Einführung Dual-Use-VO Rn. 11; Bungenberg, in: von Arnauld/Bungenberg

(Hrsg.), Europäische Außenbeziehungen, § 11 Rn. 68; Achilleas, in: Tamada/Achilleas (Hrsg.), Theory
and Practice of Export Control, 3 (10).
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die Streitbeilegungsorgane der WTO entzogen ist.195 Zudem hat das Panel festgestellt, dass
die Formulierung „it considers“ im Einleitungssatz des Art. XXI(b) GATT den Staaten einen
großen Spielraum bei der Festlegung ihrer „essential security interests“ einräumt.196 Die
Unterabsätze (i) bis (iii) limitieren jedoch den Anwendungsbereich der Norm und sind
damit einer objektiven Untersuchung durch die Streitbeilegungsorgane zugänglich.197

Allerdings gelten für den sich auf die Ausnahmebestimmung berufenden Staat niedrigere
Beweislastanforderungen.198 Diese Grundstruktur wurde durch die nachfolgenden Ent-
scheidungen weitgehend bestätigt.199 Aus diesem Grund dürfte sie auch auf Art. XXI(b)(ii)
GATT zu übertragen sein.

b. Auslegung von Art. XXI(b)(ii) GATT

Der demnach vorwiegend objektiv auszulegende Unterabsatz (ii) lässt sich in zwei Tatbe-
standsalternativen unterteilen.

Einerseits sind Maßnahmen umfasst „relating to the traffic in arms, ammunition and
implements of war”.  Der Begriff „traffic” meint dabei Handel.200 Das Begriffstrias „arms,
ammunition and implements of war” lässt sich in der völkerrechtlichen Vertragspraxis bis
zum Jay Treaty von 1794 zurückverfolgen, sodass trotz fehlender WTO-Rechtsprechung
hierzu ein historisch etabliertes Verständnis existiert.201 Während „arms“ und „ammunition”
schon nach ihrer Wortlautbedeutung ausschließlich militärische Güter erfassen, ist die Aus-
legung von „implements of war“ offener. Der Wortlaut der Norm lässt es zu, auch nichtmi-
litärische Ausrüstung und Dual-Use-Güter hierunter zu subsumieren.202 Die klar auf
Rüstungsgüter fokussierten anderen beiden Alternativen „arms“ und „ammunition“ sowie
der Vergleich mit der wesentlich offener formulierten zweiten Variante des Tatbestandes
legen jedoch aus systematischer Sicht eine engere Auslegung nahe.203 Auch die nach Art. 32
WVK in die Auslegung einzubeziehende204 Entstehungsgeschichte der Norm bestätigt diese
enge Auslegung. So wurde in den Diskussionen im Rahmen der ITO-Charta-Verhand-
lungen eine auf „arms, ammunition and implements of war“ beschränkte Formulierung als zu
eng und unflexibel angesehen.205 Dies spricht für ein enges Verständnis von „implements of

195 WTO, Russia – Measures concerning Traffic in Transit, Report of the Panel vom 5. April 2019, WT/
DS512/R, para. 7.102 ff.

196 Ibid., para. 7.127 ff.
197 Ibid., para. 7.65 ff.
198 Ibid., para. 7.111 ff.
199 Vgl. etwa WTO, Saudi Arabia – Measures concerning the Protection of Intellectual Property Rights, Report

of the Panel vom 16. Juni 2020, WT/DS567/R para. 7.241; WTO, United States – Certain Measures on
Steel and Aluminium Products, Report of the Panel vom 9. Dezember 2022, WT/DS544/R para. 7.102 ff.
WTO, United States – Origin Marking Requirement, Report of the Panel vom 21. Dezember 2022, WT/
DS597/R para. 7.253 ff.

200 Dies zeigt auch ein Vergleich mit dem spanischen und französischen Normtext, der von comercio bzw.
commerce spricht, vgl. Svetlicinii/Su, World Trade Review 2024, 1 (15).

201 Ibid.
202 Ikeda, Cornell International Law Journal 54 (2021), 437 (466); Svetlicinii/Su, World Trade Review 2024,

1 (15 f.).
203 Ikeda, Cornell International Law Journal 54 (2021), 437 (467); Hrynkiv/Lavrijssen, Journal of World

Trade 58 (2024), 61 (74).
204 Nach etablierter Rechtsprechung verweist Art. 3.2 DSU auch auf Art. 32 WVK, vgl. WTO, Japan – Taxes

on Alcoholic Beverages, Report of the Appellate Body vom 4. Oktober 1996, WT/DS8/AB/R, 10.
205 Pinchis-Paulsen, Michigan Journal of International Law 2020, 109 (129 ff.).
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war“. Somit stellen nur solche Güter „implements of war” dar, die speziell für militärische
Zwecke hergestellt wurden.206  Dual-Use-Güter sind dagegen grundsätzlich nicht erfasst.
Eine Rechtfertigung von Handelsbeschränkungen für Dual-Use-Güter nach Art. XXI(b)(ii)
Alt. 1 GATT scheidet somit aus.

Art. XXI(b)(ii) GATT erfasst in seiner zweiten Alternative jedoch auch Maßnahmen
“relating […] to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for
the purpose of supplying a military establishment”. Die offene Formulierung „other goods and
materials“ umfasst hierbei in Abgrenzung zu der ersten Tatbestandsalternative auch nicht-
militärische Güter, sodass auch Dual-Use-Güter erfasst sein können.207 Zentrale Kompo-
nente dieser Tatbestandsvariante ist jedoch die Formulierung „for the pupose of“. Hier setzt
die Norm eine zweckgerichtete Lieferung an eine Militäreinrichtung voraus.208 Die Einlei-
tung des Unterabsatzes durch „relating to“ erfordert zudem in Übereinstimmung mit etab-
lierter Rechtsprechung zu Art. XX(g) GATT,209 dass die staatliche Maßnahme gerade dar-
auf abzielt, die Lieferung an Militäreinrichtungen zu unterbinden und die eigenen
Sicherheitsinteressen zu schützen.210

Die Rechtfertigung einer Maßnahme unter Art. XXI(b)(ii) Alt. 2 GATT erfolgt somit
dreistufig. Zunächst muss nachgewiesen werden, dass die ergriffene handelsbeschränkende
Maßnahme solche Handelsaktivität betrifft, die den Zweck verfolgt, Militäreinrichtungen
zu beliefern. In einem zweiten Schritt muss der sich auf Art. XXI(b)(ii) GATT berufende
Mitgliedsstaat nachweisen, dass die ergriffene Maßnahme auch gerade das Ziel verfolgt, der-
artige Lieferungen zu unterbinden. Schließlich fordert der Einleitungssatz von Art. XXI(b)
GATT, dass die Maßnahme zum Schutz der essenziellen Sicherheitsinteressen notwendig
ist, wobei aber ein weiter Beurteilungsspielraum besteht.211

c. Rechtfertigung von Ausfuhrkontrollen für Dual-Use-Güter durch Art. XXI(b)(ii) GATT

Die Staatenpraxis in der Ausfuhrkontrolle von Dual-Use-Gütern sieht im Rahmen der klas-
sischen Listenkontrolle einen zweistufigen Aufbau vor. Zunächst wird eine Liste mit zu
kontrollierenden Gütern erstellt, basierend auf der dann in einem zweiten Schritt Ausfuhr-
genehmigungen erteilt werden. Dieser zweistufige Aufbau führt dazu, dass aus WTO-recht-
licher Sicht zwei Maßnahmen vorliegen, deren Rechtmäßigkeit separat voneinander geprüft
werden muss.212 

206 Ikeda, Cornell International Law Journal 54 (2021), 437 (467).
207 Svetlicinii/Su, World Trade Review 2024, 1 (16 ff.).
208 Ibid., 18
209 WTO, United States – Standards for Reformulaed and Conventional Gasoline, Report of the Appellate Body

vom 29. April 1996, WT/DS2/R, 18 f.; WTO, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and
Shrimp Products, Report of the Appellate Body vom 12. Oktober 1998, WT/DS58/AB/R para. 135 ff.
WTO, China – Measures related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum, Reports of
the Appellate Body vom 7. August 2015, WT/DS431/AB/R para. 5.90.

210 Ikeda, Cornell International Law Journal 54 (2021), 437 (469 f.); Hrynkiv/Lavrijssen, Journal of World
Trade 58 (2024), 61 (75 f.).

211 WTO, Russia – Measures concerning Traffic in Transit, Report of the Panel vom 5. April 2019, WT/
DS512/R, para. 7.127 ff.

212 Svetlicinii/Su, World Trade Review 2024, 1 (19).
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aa. Listenerstellung

Auf Ebene der Güterlistenerstellung muss ein Staat prima facie nachweisen, dass die geliste-
ten Güter militärisch nutzbar sind, sodass eine Lieferung „for the purpose of supplying a mili-
tary establishment“ grundsätzlich denkbar ist.213 Erforderlich ist also eine „militärische Sen-
sibilität“214 des gelisteten Gutes. Dies ist im Ergebnis auch entscheidendes Kriterium für
eine Güterlistung im Rahmen des Wassenaar-Arrangements.215 Zwar ist nur ein kleiner Teil
der WTO-Mitglieder auch Mitglied im unverbindlichen Wassenaar-Arrangement, auf-
grund der verringerten Beweislastanforderungen bei der Auslegung der Unterabsätze von
Art. XXI GATT dürfen allerdings keine zu hohen Anforderungen an die Beweisführung
gestellt werden. Die Einigung von 42 Staaten über das militärische Potential eines Gutes ist
daher ein gewichtiges Indiz für die nach Art. XXI(b)(ii) GATT erforderliche militärische
Sensibilität des Gutes.216 Für Listungen von Gütern, die nicht auf Vorgaben internationaler
Nichtverbreitungsregime beruhen, muss dies dagegen im Einzelfall nach Beschaffenheit
und Einsatzmöglichkeit der jeweiligen Güter nachgewiesen werden. Die zuletzt erfolgte
Ausweitung der Kontrolllisten beruhte vielfach nicht auf der militärischen Nutzbarkeit der
gelisteten Güter, sondern erfasste ganze Güterkategorien, etwa im Bereich der Halbleiter-
technologie.217 Derart undifferenzierte Listungen erfüllen die Voraussetzungen von Art.
XXI(b)(ii) GATT nicht.218

Sofern die Listung ein Gut mit militärischem Potenzial betrifft, ist anhand des Tatbe-
standsmerkmals „relating to“ zu prüfen, ob die Listung das primäre Ziel verfolgt, eine Liefe-
rung an eine militärische Einrichtung zu unterbinden. Die zuletzt gerade von den USA als
Begründung für Exportkontrollmaßnahmen angeführte Sicherung der eigenen wirtschaft-
lichen und technologischen Vorherrschaft219 ist keine Maßnahme, die primär auf die
Unterbindung von Lieferungen an militärische Einrichtungen gerichtet ist, sodass eine
Rechtfertigung basierend auf Art. XXI(b)(ii) GATT scheitern würde.

Liegen die ersten beiden Prüfungspunkte vor, muss zudem im Sinne des Einleitungs-
satzes von Art. XXI GATT nachgewiesen werden, dass die Listungen notwendig sind, um
die eigenen „essential security interests“ zu schützen. Hier hat die Rechtsprechung den Staaten
zwar bislang einen weiten Beurteilungsspielraum gelassen, jedenfalls eine Konkretisierung
der Sicherheitsinteressen ist aber erforderlich.220 Im Ergebnis besteht hierin ein weiteres Ins-
trument der Missbrauchskontrolle.

Die in letzter Zeit erfolgten Ausweitungen der Güterlisten können nach dieser Analyse
somit regelmäßig nicht nach Art. XXI(b)(ii) GATT gerechtfertigt werden.

213 Ibid.
214 Ikeda, Cornell International Law Journal 54 (2021), 437 (472 f.).
215 Criteria for the Selection of Dual-Use Items, erhältlich im Internet: https://www.wassenaar.org/app/

uploads/2019/consolidated/Criteria_for_selection_du_sl_vsl.pdf (besucht am 10. Januar 2025).
216 Eine ähnliche Argumentation findet sich bei Ikeda, Cornell International Law Journal 54 (2021), 437

(473 ff.).
217 Für die Ausweitung der Kontrollen im US-Recht vgl. Sachs/Erben, ZASA 2024, 215 (215 ff.); bzgl. der

niederländischen Exportkontrolle in diesem Bereich vgl. Christiaans/Amberg/Mueller/Gielen, The Nether-
lands to introduce supplemental export controls for emerging technology items, Global Sanctions and
Export Controls Blog vom 23. Oktober 2024.

218 Hrynkiv/Lavrijssen, Journal of World Trade 58 (2024), 61 (76 f.).
219 Vgl. etwa 50 U.S.C. § 4811(3).
220 WTO, Russia – Measures concerning Traffic in Transit, Report of the Panel vom 5. April 2019, WT/

DS512/R para. 7.134 f.
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bb. Ausfuhrgenehmigung

Die aus Sicht des WTO-Rechts zweite bzw. im Falle von Catch-All-Klauseln einzige Maß-
nahme ist die Erteilung bzw. Nichterteilung einer Ausfuhrgenehmigung im konkreten Fall. 

Der sich auf Art. XXI(b)(ii) GATT berufende Staat muss zunächst nachweisen, dass die
Ausfuhr „for the purpose of supplying a military establishment“ erfolgen sollte. Der Tatbestand
ist demnach nicht erfüllt, wenn der Ausführer in fahrlässiger Weise die Möglichkeit ver-
kennt, dass die Güter direkt oder indirekt an eine Militäreinrichtung geliefert werden. Viel-
mehr wird eine Lieferung gerade mit diesem Ziel vorausgesetzt.221 Der Ausführer wird die
Information jedoch in der Regel nicht preisgeben, sodass für den Kontrollstaat Beweis-
probleme entstehen.222 Selbst wenn dem Kontrollstaat bekannt ist, dass die Lieferung dieses
Ziel verfolgt, wird diese Information vielfach auf sensiblen Informationen beruhen.223 Es
entsteht daher regelmäßig ein Konflikt mit Art. XXI(a) GATT, wonach kein Staat verpflich-
tet ist, Informationen zu veröffentlichen, deren Offenbarung den eigenen „essential security
interests“ widerspricht.224 Die aktuelle Rechtsprechung zu Art. XXI(b)(iii) GATT löst dieses
Dilemma, indem sie trotz einer grundsätzlich objektiven Auslegung der Unterabsätze (i) bis
(iii) eine Subjektivierung durch geringere Beweisanforderungen vornimmt, ohne jedoch
den „standard of proof“ genauer zu definieren.225 Eine Übertragung auf Art. XXI(b)(ii)
GATT würde bedeuten, dass nicht mehr nachgewiesen werden muss, dass die Lieferung
wirklich das Ziel verfolgt eine Militäreinrichtung zu beliefern, sondern dass der Beleg einer
erhöhten Wahrscheinlichkeit der Belieferung einer solchen Einrichtung genügt.226 Zwar
bleiben die genauen Anforderungen auch so ein Stück weit unklar, letztlich dürfte dies
jedoch auf eine einzelfallorientierte Missbrauchskontrolle hinauslaufen.

Auch im Rahmen des konkreten Ausfuhrvorgangs muss zudem nachgewiesen werden,
dass die Kontrolle das primäre Ziel hat, die Lieferung an Militäreinrichtungen zu verhin-
dern. Ebenso wie im Rahmen der Listenerstellung genügen rein wirtschaftspolitische
Beweggründe nicht als Ziel. Art. XXI(b)(ii) GATT beruht auf einem traditionellen Sicher-
heitsverständnis, das sich an der militärischen Nutzbarkeit orientiert.227 Neue Dimensionen
der Sicherheit, gerade auch im Bereich der sich neu entwickelnden nationalen wirtschaft-
lichen Sicherheit, sind vom Wortlaut der Norm nicht erfasst, sodass die darauf basierende
Verschärfung der Ausfuhrkontrollen in den letzten Jahren gerade durch die USA kritisch zu
sehen ist. 

Schließlich fungiert auch im Rahmen des konkreten Ausfuhrvorgangs der Einleitungs-
satz von Art. XXI(b) GATT als weiteres Instrument der Missbrauchskontrolle. 

221 Ikeda, Cornell International Law Journal 54 (2021), 437 (468).
222 Svetlicinii/Su, World Trade Review 2024, 1 (19).
223 Zu denken ist etwa an die Listung vor allem chinesischer Unternehmen auf der US-Entity List durch das

BIS mit der Begründung, diese würden das russische Militär beliefern, vgl. Commerce Adds 49 Entities
to the Entity List for Providing support to Russia’s Military and/or Defense Industrial Base vom 6. Sep-
tember 2023, erhältlich im Internet: https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/news-
room/press-releases/3349-bis-press-release-entity-list-additions-49-russi/file (besucht am 10. Januar
2025). 

224 Svetlicinii/Su, World Trade Review 2024, 1 (19 ff.).
225 WTO, Russia – Measures concerning Traffic in Transit, Report of the Panel vom 5. April 2019, WT/

DS512/R para. 7.135 ff.
226 Im Ergebnis ähnlich, aber nicht auf die Subjektivierung der Unterabsätze abstellend Ikeda, Cornell Inter-

national Law Journal 54 (2021), 437 (469 ff.).
227 Svetlicinii/Su, World Trade Review 2024, 1 (23).
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d. Zwischenergebnis zu II.

Die WTO-rechtliche Analyse zeigt, dass die Rechtfertigung von Ausfuhrkontrollen von
Dual-Use-Gütern über Art. XXI(b)(ii) keine Selbstverständlichkeit ist. Gerade die zweite
Tatbestandsalternative scheint zwar zunächst einen äußerst weiten Anwendungsbereich zu
haben, wird aber insbesondere durch die Formulierung „for the purpose of supplying a mili-
tary establishment”, die eine Ausfuhr gerade mit dem Ziel der Belieferung einer Militärein-
richtung voraussetzt, begrenzt. Trotz der durch die Rechtsprechung etablierten Subjektivie-
rung der Unterabsätze muss auf Ebene der Listung das militärische Potenzial eines Gutes
und im Rahmen des Kontrollvorgangs die erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Lieferung an
eine Militäreinrichtung nachgewiesen werden. Die Ausweitung von Ausfuhrkontrollen im
Dual-Use-Bereich auf Güter, die keinerlei direktes militärisches Potential haben ist daher
WTO-rechtswidrig. Eine weitere Hürde stellt auch die Formulierung „relating to“ dar, die
verlangt, dass die Kontrollen gerade mit dem Ziel der Unterbindung von Lieferungen an
Militäreinrichtungen vorgenommen werden. Kontrollen zum Schutz der eigenen wirt-
schaftlichen Sicherheit im Sinne etwa technologischer Vorherrschaft sind somit ebenfalls
nicht mit Art. XXI(b)(ii) GATT vereinbar.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass jedenfalls ein Großteil der zuletzt erfolgten Verschär-
fungen des US-Ausfuhrkontrollrechts WTO-rechtswidrig ist. Die chinesischen Regelungen
sind noch nicht abschließend konkretisiert, auch hier deutet jedoch viel auf einen Verstoß
gegen WTO-Recht hin. Das deutlich zurückhaltendere und vor allem auf Wassenaar-Lis-
tungen beruhende EU-Ausfuhrkontrollrecht dürfte zwar (noch) weitgehend unter Art.
XXI(b)(ii) GATT fallen, einzelne nach Art. 9 Abs. 1 DUVO erlassene nationale Güterlisten
lassen sich jedoch ebenfalls nicht nach Art. XXI GATT rechtfertigen.

E. Fazit

Durch die Technologisierung der modernen Militärtechnik hat sich die Anzahl an zivilen
Gütern, die auch militärisch nutzbar sind, vervielfacht.228 Die Verhinderung von Technolo-
gieabfluss an geopolitische Rivalen hat damit zunehmende sicherheitspolitische Relevanz,
die sich auch in einer verschärften Ausfuhrkontrollpraxis ausdrückt. Dabei zeigen sich Par-
allelen in den untersuchten Ausfuhrkontrollregimen. Aufgrund der Blockade der multilate-
ralen Kooperationsmechanismen werden Kontrollen zunehmend einseitig vorgenommen.
In der Zielsetzung gewinnt der Schutz der wirtschaftlichen Sicherheit an Bedeutung. Auch
wurde der Anwendungsbereich der Kontrollregime zuletzt vermehrt auch auf Güter ausge-
weitet, die nicht unter die klassische Definition von Dual-Use-Gütern fallen.

Völkerrechtlich ist diese Entwicklung kritisch zu sehen. Insbesondere die extraterritori-
ale Reichweite des US-Rechts in Gestalt von Reexportkontrolle und FDPR kann in seiner
derzeitigen Ausgestaltung nicht auf das Schutzprinzip gestützt werden und verstößt somit
gegen das Interventionsverbot. Ähnlich dürfte das neue chinesische Recht zu bewerten sein,
auch wenn hier die Entwicklung der Kontrollpraxis abzuwarten ist. Das WTO-Recht
ermöglicht über Art. XXI(b)(ii) GATT zwar grundsätzlich die Rechtfertigung von Ausfuhr-
kontrollmaßnahmen, knüpft diese aber an Voraussetzungen. Insbesondere muss die kont-
rollierte Ausfuhr gerade das Ziel der Belieferung einer Militäreinrichtung haben. Hier zeigt
sich die Orientierung des WTO-Rechts an einem klassisch-militärischen Verständnis von
Sicherheit. Kontrollen zum Schutz der wirtschaftlichen Sicherheit lassen sich nicht mit dem
Wortlaut vereinbaren und sind somit WTO-rechtswidrig.

228 Ibid., 25.
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Die aktuellen Verschärfungen der Ausfuhrkontrollregime sind somit nicht nur heraus-
fordernd für die globalisierte Weltwirtschaft, sie geraten auch zunehmend in Konflikt mit
dem Völkerrecht. Aufgrund der weiteren Krise des Multilateralismus, die ihren Ausdruck
auch in der Blockade der WTO-Streitbeilegung findet, dürfte dies zwar kurzfristig ohne
Auswirkung bleiben. Zur langfristigen Gewährleistung fairer Rahmenbedingungen wäre
jedoch eine Rückbesinnung auf – auch sektorspezifische229 –internationale Kooperations-
instrumente wünschenswert.

229 Vorgeschlagen wird etwa ein Kontrollinstrument speziell für Halbleiter, vgl. Brunel, Journal of Business
and Technology Law 19 (2023), 1 (47 ff.).
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